
DURCHBLICK - Meine ETF–Vorsorge
Das Wichtigste auf einen Blick
 
 

Meine Daten

Versicherte Person Mustervergleich Frau
Geburtsdatum 01.01.1993

 
 

 
 

Meine Tarifdaten

Beginn der Versicherung 01.03.2025
Ende der Anspardauer 01.01.2060
Monatlicher Beitrag 200,00 €

 
 

 
 

Meine Anlagestrategie

 

Anlagestrategie ETF 100
100 % Ihrer Sparbeiträge fließen in die Fondsanlage.

 

Aufteilung der Fondsanlage
1. 70 % Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged
2. 30 % Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

 
 

 
 

Meine möglichen Leistungen zum Ende der Anspardauer
vor Abzug der Fondskosten

83.600 €
Summe Ihrer eingezahlten
Beiträge

241.736 €
Mögliches Vertragsguthaben
bei einer angenommenen
Fondsentwicklung von
6,00 % p.a. und unveränderter
Überschussbeteiligung

 

» Sie können sich zum Ende der Anspardauer Ihr Vertragsguthaben auszahlen lassen – oder
Sie entscheiden sich für eine monatliche Rente.

 

» Die Rente wird mit den zu Beginn der Rentenzahlung gültigen Rechnungsgrundlagen
berechnet. Wir garantieren, dass die monatliche Rente mindestens 25,08 € je
10.000 € des Wertes der Versicherung beträgt.

 
 



 
 

Meine Steuervorteile

Während der Anspardauer:
Alle Erträge sind steuerfrei.

Zum Ende der Anspardauer:
Einmalige Kapitalauszahlung:

Halbeinkünfteverfahren
Nur die Hälfte der Erträge ist

zu versteuern.

Voraussetzung ist, dass Sie
das 62. Lebensjahr überschritten

haben und der Vertrag mindestens
12 Jahre bestanden hat.

ODER

Monatliche Rente:
Ertragsanteilsbesteuerung
Nur ein von Ihrem Renten-
Eintrittsalter abhängiger

Teil der Rente
ist zu versteuern.

 
 

 
 

Meine Flexibilität

Sie können Ihre ETF-Vorsorge flexibel an eine geänderte Lebenssituation anpassen:

» Beitrag erhöhen, Geld einzahlen oder entnehmen: jeden Monat  
» ETFs wechseln oder neu aufteilen: jeden Monat  
» Anlagestrategie ändern: jeden Monat  
» Fondsguthaben ins sichere Guthaben übertragen: jedes Jahr  

 
 
 

  Bonuszahlung
Zuzahlung in

Höhe von 1.500 €

  Beförderung
Beitragserhöhung auf

300,00 €

  Rente
monatliche

Rentenzahlung
 

  Beginn der
Versicherung
mit 200,00 €

Beitrag

  Wechsel der ETFs
und Neuaufteilung

  Umschichtung
vom Fondsguthaben ins

sichere Guthaben

 

 
 

 
 



Meine App

Mit unserer App haben Sie Ihre Versicherung jederzeit und überall griffbereit.
Ein paar Highlights, die Sie erwarten:

»
»
»

Ihr aktuelles Guthaben einsehen
Ihren Beitrag erhöhen, Geld einzahlen, Geld entnehmen
Vertragsdokumente digital abrufen

Die App können Sie hier herunterladen:

     

     

 
 

Dieser Kurzvorschlag, für den Tarif B / DFR, enthält nur einige Daten zur vorgeschlagenen Versicherung. Bitte beachten Sie für den genauen Leistungsumfang die individuellen
Vertragsinformationen sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Nur diese sind verbindlich und informieren Sie umfassend und maßgeblich.



Frau Mustervergleich Frau
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Vorschlag für DURCHBLICK - Die ETF-Vorsorge
 
 
 
 
Liebe Frau Frau,
 
mit DURCHBLICK sorgen Sie vor. Mit Ihren eingezahlten Beiträgen bauen wir ein Kapital auf. Am Ende der Anspar-
dauer können Sie entscheiden, ob Sie sich das Kapital auszahlen lassen oder ob Sie eine monatliche Rente erhalten
möchten.
 

 

   Ihr monatlicher Beitrag
 

200,00 Euro
 

 

 
Alle wichtigen Informationen zu DURCHBLICK erhalten Sie auf den nächsten Seiten:

• Persönlicher Vorschlag für DURCHBLICK - Die ETF-Vorsorge
• Ihre Vorsorge, immer passend zu Ihrem Leben
• Versicherungsdeutsch: Wir möchten, dass Sie uns verstehen.
• Individuelle Modellrechnung
• Aktuelle Überschussdeklaration

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen:

• Weitere Kundeninformationen
• Basisinformationsblatt
• Bedingungen für Ihre Versicherung DURCHBLICK
• Allgemeine Steuerhinweise
• Informationen zu unserer Fondsauswahl

Bitte achten Sie darauf, dass Ihnen alle Informationen vorliegen, bevor Sie den Antrag unterschreiben.

Die Dortmunder freuen sich auf Sie!
 
 
Dieser Vorschlag wurde persönlich für Sie erstellt. Ihr Ansprechpartner hat mit Ihnen gemeinsam Ihre individuellen Bedürfnisse besprochen und die ETF-Vorsorge
entsprechend mit Ihnen gestaltet. Dieser Vorschlag ist keine rechtsverbindliche Erklärung der Dortmunder Lebensversicherung AG.
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Persönlicher Vorschlag für DURCHBLICK – Die ETF-Vorsorge
 
 
Es ist ein Honorartarif vereinbart.

Ihre persönlichen Daten
 
Versicherungsnehmer und versichert ist Mustervergleich Frau

geboren am 01.01.1993
 
Die Anspardauer von DURCHBLICK
 
Beginn der Versicherung 01.03.2025
Sie zahlen monatliche Beiträge bis zum 01.01.2060
 
 
Ihr Beitrag für DURCHBLICK
 
Sie zahlen monatlich 200,00 Euro
 
Ihre Anlagestrategie
 
Sie haben sich für die folgende Anlagestrategie entschieden: ETF 100
 
Das heißt, Ihre Sparbeiträge werden wie folgt auf die sichere Anlage und auf
die Fondsanlage aufgeteilt:

 

Sichere Anlage: 0 %
Fondsanlage: 100 %
 
 
 
Ihre Fondsanlage
 
Der Anteil der Sparbeiträge, der für die Fondsanlage verwendet wird, teilt sich
wie folgt auf die von Ihnen gewählten Fonds auf:

 

 
1. 70 % Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged  
2. 30 % Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C  
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Die garantierten Leistungen von DURCHBLICK
 
Wir garantieren Ihnen, dass Ihre sichere Anlage vor Wertverlusten geschützt ist, die durch eine negative Ent-
wicklung am Kapitalmarkt entstehen können.
 
Wir garantieren Ihnen einen Rentenfaktor von mindestens 25,08 Euro
 
Der Rentenfaktor gibt an, welche monatliche Rente Sie zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung je
10.000 Euro des Wertes der Versicherung erhalten.
Zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung prüfen wir den Rentenfaktor erneut. Sollte sich dann ein höherer
Rentenfaktor ergeben, erhalten Sie die entsprechend höhere monatliche Rente.
 
 
 
 
Die möglichen Gesamtleistungen von DURCHBLICK
 
Im Folgenden zeigen wir Ihnen in Form eines unverbindlichen Rechenbeispiels, welche nicht garantierten
Leistungen Sie bei DURCHBLICK erhalten können, wenn bestimmte Annahmen getroffen werden. Diese
Annahmen treffen wir, um Ihnen einen Eindruck von den zukünftig möglichen Leistungen zu vermitteln.

Annahmen für das unverbindliche Rechenbeispiel:
• Vier verschiedene jährliche Wertentwicklungen der von Ihnen gewählten Fonds.
• Die für das Jahr 2025 festgesetzten Überschussanteile bleiben während der gesamten Dauer der Versi-

cherung unverändert.
• Bei der Berechnung der Renten gehen wir von dem derzeit aktuellen Rentenfaktor von 29,41 Euro je

10.000 Euro des Wertes der Versicherung aus.
 
Zum Ende der Anspardauer haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich den Wert der Versicherung
auszahlen lassen oder sich für eine monatliche Rentenzahlung entscheiden. Wenn Sie sich für die
Rentenzahlung entscheiden, können Sie zusätzlich wählen, wie die laufenden Überschüsse während der
Rentenzahlung verwendet werden sollen. Bei der dynamischen Zusatzrente sind die Erhöhungen der Rente ab
der Erhöhung für die gesamte Rentendauer garantiert, bei der teildynamischen Zusatzrente und der
nicht-dynamischen Zusatzrente können sie steigen oder fallen.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Leistungen in Euro für jede dieser Optionen.
 
Angenommene
jährliche

Kapitalauszahlung oder Gesamtrente zu Beginn des Rentenbezugs nach Wahl der
Zusatzrente

Wertentwicklung Ihrer
Fondsanteile

    dynamisch oder
 

teildynamisch oder nicht-
dynamisch

0,00 % 74.673   219 oder
 

257 oder 278

3,00 % 130.727   384 oder
 

451 oder 487

6,00 % 241.736   710 oder
 

834 oder 900

9,00 % 469.983   1.382 oder
 

1.623 oder 1.751

Die in der linken Spalte angegebenen Wertentwicklungen verstehen sich vor Abzug der Fondskosten.
 
Die tatsächlich zu zahlenden Gesamtleistungen können höher oder niedriger sein. Die angegebenen Gesamt-
leistungen sind nur ein unverbindliches Rechenbeispiel. Auf die angegebenen Gesamtleistungen können Sie
keinen Anspruch erheben. Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Erläuterungen zur Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung sowie die Hinweise zur Überschussbeteiligung.
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Erläuterungen zur Fondsgebundenen Rentenversicherung
 
DURCHBLICK ist eine Fondsgebundene Rentenversicherung. Die Gesamtleistungen einer Fondsgebundenen Renten-
versicherung hängen stark von der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds, insbesondere vom Wert der angesam-
melten Fondsanteile bei Rentenbeginn, ab. Sie können daher höher oder niedriger als die Werte ausfallen, die wir
Ihnen im Abschnitt "Die möglichen Gesamtleistungen von DURCHBLICK" dargestellt haben.
Die Wertentwicklung wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst: durch die Art und Zusammensetzung der
Fonds, durch die Entwicklung der Kapitalmärkte, der Zinssätze und Inflationsraten sowie durch die Anlageentschei-
dungen der Fondsmanager Ihrer gewählten Fonds. Bezüglich der Wertentwicklung der beteiligten Fonds tragen
Sie das Kapitalanlagerisiko.
 
 
Hinweise zur Überschussbeteiligung
 
Die Fondsgebundene Rentenversicherung basiert auf vorsichtigen Rechnungsgrundlagen. Wir müssen ausreichend
Vorsorge treffen für Veränderungen auf den Kapitalmärkten, gegen eine ungünstige Entwicklung der versicherten
Risiken und der Kosten. Ein ungünstiger Risikoverlauf bedeutet bei Rentenversicherungen zum Beispiel eine Verlän-
gerung der Lebenserwartung. Unsere vorsichtigen Annahmen führen zu Überschüssen. Darüber hinaus entstehen
Bewertungsreserven, wenn der Marktwert unsere Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem sie in der Bilanz
ausgewiesen sind. An diesen Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen wir Sie und die anderen Versiche-
rungsnehmer.
Die Höhe der Überschussbeteiligung wird jährlich neu festgelegt. Die Höhe der Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden.
 
 
Hinweise zur Besteuerung der Leistungen
 
Die dargestellten Renten sind nur mit dem steuerpflichtigen Anteil zu versteuern. Der steuerpflichtige Anteil wird
auch Ertragsanteil genannt.
Für die Höhe des steuerpflichtigen Anteils ist das Alter des Rentenberechtigten bei Rentenbeginn maßgeblich:
Bei Rentenbeginn
erreichtes Alter des
Rentenberechtigten

60 61 62 63 64 65 66 67

Ertragsanteil in % 22 22 21 20 19 18 18 17

Die Erträge aus einmaligen Kapitalauszahlungen unterliegen, wenn sie nach Ablauf von 12 Jahren und nach Vollen-
dung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen vorgenommen wurden, zur Hälfte der Einkommensteuer. In allen
anderen Fällen unterliegen sie in vollem Umfang der Abgeltungsteuer. Todesfallleistungen unterliegen hingegen ge-
nerell nicht der Einkommensteuer.
 
 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
 
Die Anlage unseres Sicherungsvermögens orientiert sich an den Grundsätzen Sicherheit, Qualität, Liquidität und
Rentabilität. Neben der Erfüllung der versicherungstechnischen Verpflichtungen ist das Ziel, ein attraktives Anlage-
ergebnis zu erwirtschaften, welches unseren Kunden in Form von Überschüssen zugute kommt. Zur Risikominimie-
rung werden die Kapitalanlagen angemessen gestreut und gemischt sowie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Die
damit verbundene Diversifikation reduziert die materiellen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf einzelne
Zielinvestments. Dadurch soll die Rendite des Gesamtportfolios stabilisiert werden. Darüber hinaus werden weite-
re Analysen zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken durchgeführt. In diesen werden transitorische Risiken durch
den Übergang zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft sowie physische Risiken simuliert.
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Ihre Vorsorge, immer passend zu Ihrem Leben
 
Mit DURCHBLICK sorgen Sie für später vor. Verschiedene Bausteine sorgen dafür, dass sich das Produkt Ihren Be-
dürfnissen anpasst.
 
Tod während der Anspardauer - Ihr Geld geht nicht verloren

Wenn die versicherte Person vor dem vereinbarten Beginn der Rentenzahlung stirbt, zahlen wir den Wert der Versi-
cherung aus. Bei schlechter Fondsentwicklung kann der Wert der Versicherung kleiner als der Wert der bis zu die-
sem Zeitpunkt eingezahlten Beiträge sein. In dem Fall zahlen wir stattdessen den Wert der eingezahlten Beiträge
aus.
 
Tod im Rentenbezug - Rentengarantiezeit

Wenn die versicherte Person innerhalb der vereinbarten Rentengarantiezeit stirbt, zahlen wir die Rente bis zum En-
de der Rentengarantiezeit weiter.
 
Rebalancing - Rückgewichtung der Fondsanteile

Die von Ihnen gewählten Fonds entwickeln sich in der Regel unterschiedlich. Wir führen jährlich zum Jahrestag des
Beginns der Versicherung eine kostenlose Umschichtung durch, so dass die Aufteilung der Fondswerte wieder der
zuletzt von Ihnen festgelegten Aufteilung der Anlagebeträge entspricht.
 
Ablaufmanagement - Auf der Zielgeraden auf Nummer sicher gehen

Zum Ende der Anspardauer wiegen Kurseinbrüche am schwersten, denn Kursverluste können dann gegebenenfalls
nicht mehr ausgeglichen werden. Mit dem Ablaufmanagement wird das Fondsguthaben in den letzten 5 Jahren
schon Schritt für Schritt in das sichere Guthaben umgeschichtet.
 
Das Leben ändert sich, passen Sie DURCHBLICK an.

Sie können DURCHBLICK flexibel anpassen:

• Beitrag erhöhen
• Geld einzahlen oder entnehmen
• Fonds wechseln oder neu aufteilen
• Anlagestrategie ändern
• Fondsguthaben ins sichere Guthaben übertragen
• Bausteine für den Rentenbezug vor Beginn der Rentenzahlung ändern
• Gewählten Beginn der Rentenzahlung vorverlegen oder hinausschieben

erstellt am 12.03.2025 20:07:16.928     Jan. 2025 Webanwendung {35}  Die Dortmunder, Südwall 37-41, 44137 Dortmund Seite 5 von 9



Versicherungsdeutsch: Wir möchten, dass Sie uns verstehen.
 
Jede Branche hat ihre eigene Sprache, so auch die Versicherungen. Damit Sie wissen, worüber wir reden, haben wir
die wichtigsten Fachbegriffe aus dem Vorschlag für Sie erläutert.
 
Bewertungsreserven Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen

über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen
sind. Beispiel: Wir haben eine Aktie zum Kurs von 100 Euro gekauft. Wenn
der tatsächliche Kurs der Aktie zu einem Bilanzstichtag bei 110 Euro steht, ist
eine Bewertungsreserve in Höhe von 10 Euro entstanden, da sie in der Bilanz
nur mit ihrem Anschaffungspreis in Höhe von 100 Euro ausgewiesen wird. Sie
erhalten diese Beteiligung bereits während der Laufzeit von Ihrer Versiche-
rung DURCHBLICK. Auch hierdurch erhöhen sich Ihre Leistungen. Die Höhe
der Bewertungsreserven kann schwanken. Daher ist auch Ihre Beteiligung an
den Bewertungsreserven nicht garantiert.

 
Sparbeitrag Als Sparbeitrag bezeichnen wir den Beitrag, der nach Abzug der Kosten übrig

ist. Den Sparbeitrag verwenden wir gemäß Ihrer Anlagestrategie, für die si-
chere Anlage oder für die Fondsanlage. Die Kosten können Sie in den weite-
ren Kundeninformationen einsehen.

 
Anspardauer Die Anspardauer ist die Zeit zwischen dem Beginn der Versicherung und dem

Beginn der Rentenzahlung.
 
Versicherte Person Die versicherte Person ist die Person, die geschützt ist.
 
Versicherungsnehmer Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner. Er hat die Rechte und

Pflichten, die sich aus der Versicherung ergeben. In der Regel zahlt der Versi-
cherungsnehmer zum Beispiel die Beiträge und kann Erklärungen abgeben.

erstellt am 12.03.2025 20:07:16.928     Jan. 2025 Webanwendung {35}  Die Dortmunder, Südwall 37-41, 44137 Dortmund Seite 6 von 9



Individuelle Modellrechnung
 
Die individuelle Modellrechnung dient als Orientierungshilfe. Das unverbindliche Rechenbeispiel zeigt Ihnen, wie
sich die Leistung im Todesfall und der Auszahlungsbetrag bei Kündigung über die Laufzeit entwickeln könnten.
 
  Gesamtleistung mit Leistungen aus der Überschussbeteiligung unter der Annahme

einer jährlichen gleich bleibenden Wertentwicklung Ihrer Fondsanteile
Brutto 0,00 % 3,00 % 6,00 % 9,00 %
Netto -0,13 % 2,87 % 5,87 % 8,87 %

Dauer
Jahr/

Monate

Monats-
beitrag

EUR

im
Todes-

fall
EUR

Auszah-
lungs-
betrag

bei Kün-
digung

EUR

im
Todes-

fall
EUR

Auszah-
lungs-
betrag

bei Kün-
digung

EUR

im
Todes-

fall
EUR

Auszah-
lungs-
betrag

bei Kün-
digung

EUR

im
Todes-

fall
EUR

Auszah-
lungs-
betrag

bei Kün-
digung

EUR
1 200,00 2.400 2.249 2.400 2.287 2.400 2.324 2.411 2.360
2 200,00 4.800 4.541 4.800 4.685 4.881 4.831 5.029 4.978
3 200,00 7.200 6.828 7.201 7.151 7.534 7.484 7.877 7.827
4 200,00 9.600 9.107 9.733 9.682 10.336 10.286 10.971 10.920
5 200,00 12.000 11.378 12.329 12.279 13.296 13.246 14.331 14.280
6 200,00 14.400 13.640 14.995 14.945 16.422 16.372 17.981 17.930
7 200,00 16.800 15.893 17.731 17.680 19.723 19.672 21.944 21.894
8 200,00 19.200 18.138 20.538 20.487 23.209 23.159 26.249 26.199
9 200,00 21.600 20.374 23.419 23.368 26.892 26.842 30.924 30.873

10 200,00 24.000 22.601 26.375 26.324 30.782 30.732 36.002 35.951
11 200,00 26.400 24.820 29.409 29.358 34.889 34.838 41.517 41.466
12 200,00 28.800 27.033 32.523 32.472 39.227 39.176 47.507 47.456
13 200,00 31.200 29.234 35.718 35.667 43.809 43.758 54.013 53.963
14 200,00 33.600 31.426 38.995 38.945 48.648 48.597 61.078 61.028
15 200,00 36.000 33.609 42.362 42.311 53.760 53.710 68.752 68.701
16 200,00 38.400 35.787 45.816 45.765 59.158 59.108 77.087 77.037
17 200,00 40.800 37.952 49.358 49.308 64.859 64.809 86.139 86.089
18 200,00 43.200 40.107 52.994 52.944 70.881 70.830 95.970 95.919
19 200,00 45.600 42.253 56.728 56.677 77.241 77.190 106.647 106.596
20 200,00 48.000 44.393 60.557 60.507 83.957 83.907 118.245 118.195
21 200,00 50.400 46.519 64.490 64.439 91.052 91.001 130.841 130.790
22 200,00 52.800 48.634 68.520 68.470 98.545 98.495 144.520 144.469
23 200,00 55.200 50.744 72.660 72.610 106.459 106.408 159.377 159.326
24 200,00 57.600 52.838 76.911 76.861 114.817 114.767 175.515 175.464
25 200,00 60.000 54.926 81.271 81.221 123.642 123.592 193.040 192.990
26 200,00 62.400 56.996 85.744 85.694 132.968 132.917 212.075 212.025
27 200,00 64.800 59.053 90.336 90.285 142.813 142.762 232.747 232.697
28 200,00 67.200 61.104 95.047 94.997 153.214 153.163 255.200 255.149
29 200,00 69.600 63.134 99.883 99.833 164.197 164.147 279.586 279.536
30 200,00 72.000 65.205 104.846 104.845 175.796 175.796 306.070 306.070
31 200,00 74.400 67.203 109.935 109.934 188.050 188.049 334.837 334.836
32 200,00 76.800 69.188 115.161 115.161 200.989 200.989 366.079 366.079
33 200,00 79.200 71.144 120.525 120.525 214.659 214.658 400.010 400.010
34 200,00 81.600 73.082 126.028 126.028 229.093 229.092 436.863 436.862

34/ 10 200,00 83.600 74.673 130.728 130.727 241.737 241.736 469.983 469.983
Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf das Ende des Versicherungsjahres.
Die individuelle Modellrechnung basiert auf den selben Annahmen wie die vorstehende Berechnung der mögli-
chen Gesamtleistungen von DURCHBLICK. Die tatsächlichen Leistungen können höher oder niedriger sein. Die
angegebenen Leistungen sind nur ein unverbindliches Rechenbeispiel. Auf die angegebenen Leistungen kön-
nen Sie keinen Anspruch erheben. Bitte beachten Sie unbedingt die Erläuterungen zur Fondsgebundenen Ren-
tenversicherung sowie die Hinweise zur Überschussbeteiligung.
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Aktuelle Überschussdeklaration
Da wir die Beiträge und Leistungen für Versicherungsverträge vorsichtig berechnen, können wir Überschüsse er-
wirtschaften. An diesen Überschüssen beteiligen wir Sie.

In der folgenden Tabelle stellen wir Ihnen die aktuelle Deklaration unserer Überschussbeteiligung dar. Diese gilt für
das Jahr 2025. In den Folgejahren kann sie höher oder niedriger ausfallen. Wir können die Höhe der Überschussbe-
teiligung nicht garantieren.
Wir veröffentlichen die Deklaration jährlich in unserem Geschäftsbericht. Diese können Sie auf unserer Homepage
unter https://www.die-dortmunder.de/unternehmen einsehen.
 
Überschussbeteiligung bei DURCHBLICK
Laufende Überschussbeteiligung während der Anspardauer
Risikoüberschuss
in Prozent des
Risikobeitrags bei
positiven/negativen
riskierten Kapital

Kostenüberschuss
in Prozent der
eingerechneten Kosten,
die sich auf den Beitrag
beziehen

Zinsüberschuss
in Prozent des sicheren
Guthabens

Jährliche Beteiligung
an den
Bewertungsreserven
in Prozent des sicheren
Guthabens

10/35 5 2,50 0,15
 
Überschussbeteiligung in der Rentenphase zur jährlichen Rentenerhöhung

2,25 % der vereinbarten Rente (dynamische Zusatzrente)
0,55 % der vereinbarten Rente (teildynamische Zusatzrente)
0,00 % der vereinbarten Rente (nicht-dynamische Zusatzrente)

 
Wartezeiten für die laufende Überschussbeteiligung
Wir gewähren Risiko- und Kostenüberschüsse erst nach einer Wartezeit von 2 Jahren.
 
Erläuterungen zu den Bemessungsgrößen für die
Überschussbeteiligung
Risikobeitrag
Wir berechnen Risikobeiträge, die wir dazu verwenden, das Todesfallrisiko abzudecken.
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
 
Bevor Sie eine Versicherung bei uns abschließen, müssen und wollen wir Sie umfassend informieren. Zu unseren In-
formationspflichten gehören laut Gesetzgeber die folgenden Informationen:

 
• Weitere Kundeninformationen

Hier finden Sie unter anderem wichtige Informationen zu Ihrem Vertragspartner, Ihrem Widerrufs-
recht und zur Verarbeitung Ihrer Daten.

• Basisinformationsblatt
Im Basisinformationsblatt werden Risiken und Kosten des Produkts aufgeführt.
Aufbau und Inhalt dieses Dokuments sind gesetzlich vorgeschrieben, sodass hierdurch ein Vergleich
zwischen verschiedenen Anlageprodukten ermöglicht wird.

• Bedingungen für Ihre Versicherung DURCHBLICK
Diese Bedingungen sind die Grundlage für die Versicherung. Hier ist der Leistungsumfang geregelt, Ih-
re Rechte und Pflichten.

• Allgemeine Steuerhinweise
Wie werden Ihre Beiträge und Ihre Leistungen Ihrer Versicherung DURCHBLICK steuerlich behandelt?
Diese Antworten finden Sie hier.

• Informationen zu unserer Fondsauswahl
An dieser Stelle können Sie sich über unser Fondsangebot informieren.

 
Bitte lesen Sie alle Informationen, bevor Sie die Versicherung abschließen.

Wer es genau wissen möchte:
Die Informationspflichten, die wir als Versicherer haben, sind in § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes (kurz VVG)
geregelt sowie in der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (kurz VVG-InfoV).
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Weitere Kundeninformationen
 
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen Versicherung. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie
den Antrag unterschreiben.
 
1. Wer ist Ihr Vertragspartner?
 
Ihr Vertragspartner Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der

Dortmunder Lebensversicherung AG
Südwall 37 - 41
44137 Dortmund

  Vorstand: Dr. Gerrit Böhm (Vorsitzender), Celine Carstensen-Opitz,
Klaus Keßner, Stefanie van Holt

  Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Maas
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 29232

 
Hauptgeschäftstätigkeit Wir betreiben folgende Versicherungsarten: Grundfähigkeits-, Pflegeversiche-

rungen, Risikolebensversicherungen und fondsgebundene Rentenversicherun-
gen.

 
Teilnahme am gesetzlichen
Sicherungsfonds

Damit Ihre Ansprüche uns gegenüber auch abgesichert sind, gibt es einen ge-
setzlichen Sicherungsfonds. Dies ist in den § 221 ff. des Versicherungsaufsichts-
gesetzes geregelt. Dieser Sicherungsfonds ist bei der
Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 G, 10117 Berlin,
www.protektor-ag.de, errichtet. Im Sicherungsfall wird die zuständige
Aufsichtsbehörde die Verträge auf diesen Sicherungsfonds übertragen.
Geschützt von dem Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der
versicherten Person, der Empfänger der Leistungen und sonstiger aus dem
Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Wir gehören diesem
Sicherungsfonds an.

 
2. Was gilt für die vereinbarten Leistungen?
 
Grundlage für diese Versicherung sind der Antrag und die Bedingungen.
 
Hinweise zur Höhe der
Versicherungsleistung

Die vorgeschlagenen Leistungen setzen voraus, dass die Abschlussberatung auf
Honorarbasis erfolgt.

 
Art der Versicherung Fondsgebundene Rentenversicherung (Tarif: DFR)

Die versicherten Leistungen können Sie Ihrem persönlichen Vorschlag entneh-
men.
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Hinweise zur fondsgebundenen
Versicherung

Bei fondsgebundenen Versicherungen werden große Teile des Beitrags und
Teile der Überschusszuteilungen nicht von uns angelegt, sondern den von
Ihnen gewählten Fonds zugeführt.

Bei der Fondsanlage haben Sie die Chance, bei besonders positiver
Entwicklung der Fonds einen besonderen Wertzuwachs zu erzielen. Sie tragen
aber auch das volle Risiko der Wertminderung des Fondsguthabens. Da die
Entwicklung der Fonds nicht vorhersehbar ist, können wir den Wert des
Fondsguthabens nicht garantieren.

Sie können den Anteil der Beiträge, der in Fonds angelegt wird, über die
gewählte Anlagestrategie erhöhen oder reduzieren.

In der Vergangenheit erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator für
zukünftige Erträge. Die Wertsteigerungen werden durch eine Reihe von
Faktoren beeinflusst: durch die Art und Zusammensetzung der Fonds, durch die
Entwicklung der Kapitalmärkte, der Zinssätze und Inflationsraten sowie durch
die Anlageentscheidungen der Fondsmanager Ihrer gewählten Fonds.

 
3. Was gilt für Ihren Vertrag?
 
Zustandekommen des Vertrags Wenn Ihr Antrag bei uns eingeht, prüfen wir ihn. Nehmen wir den Antrag an,

senden wir Ihnen den Versicherungsschein oder eine Annahmeerklärung zu.
Sobald Sie diese Unterlagen bekommen, ist Ihre Versicherung und damit ein
Vertrag zwischen uns abgeschlossen.

 
Widerrufsrecht Ihnen steht ein Widerrufsrecht zu.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt,
nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen, den Versicherungsschein mit der Widerrufsbelehrung
und die weiteren Informationen, die nach der VVG-Informationspflichtenver-
ordnung mitzuteilen und in der Widerrufsbelehrung im Einzelnen aufgelistet
sind, jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an:

Dortmunder Lebensversicherung AG
Südwall 37 - 41
44137 Dortmund

oder E-Mail: kundendienst@die-dortmunder.de
oder Fax: 0231/22 950-574.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz mit dem
Zugang Ihres Widerrufs bei uns und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt,
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in
Höhe von 6,67 Euro  pro Tag. Den Rückkaufswert einschließlich der Überschus-
santeile zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge er-
folgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben.
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Vertragliche
Kündigungsbedingungen

Sie haben die Möglichkeit, die Versicherung schriftlich zu kündigen. Die einzu-
haltenden Fristen und sonstigen vertraglichen Regelungen finden Sie in den Be-
dingungen.

 
Anwendbares Recht und
Sprache

Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bedin-
gungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation
während der Laufzeit des Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

 
4. Was machen wir mit Ihren persönlichen Daten?

Damit wir das Risiko vor dem Abschluss der Versicherung richtig einschätzen und insbesondere einen möglichen
Leistungsfall bearbeiten können, benötigen wir persönliche Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in ihren Ver-
haltensregeln zur Einhaltung dieser Vorschriften verpflichtet:

      •   datenschutzrechtlich relevante Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG),
      •   datenschutzrechtlich relevante Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
      •   Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
      •   weitere maßgebliche Gesetze.

Zusätzlich fördert die deutsche Versicherungswirtschaft weitere Maßnahmen rund um den Datenschutz. Erläute-
rungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter www.die-dortmunder.de abru-
fen können. Hier finden Sie auch Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverar-
beitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gern diese Listen oder die Verhaltensregeln per
Post. Bitte wenden Sie sich dafür an:

Dortmunder Lebensversicherung AG
Südwall 37 - 41
44137 Dortmund

Sie können uns auch telefonisch unter 0231/22950-0 bzw. per E-Mail unter info@die-dortmunder.de erreichen.

Sie können Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten Daten beantragen. Sie haben das Recht, dass diese Daten be-
richtigt werden, wenn diese nicht richtig oder nicht vollständig sind. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung war
nicht zulässig oder nicht erforderlich? Dann haben Sie das Recht, dass Ihre Daten gelöscht oder gesperrt werden.
Hierzu wenden Sie sich bitte an die oben genannte Adresse. Genauere Informationen zu Ihren Rechten und den
rechtlichen Grundlagen der Datenverarbeitung können Sie unter www.die-dortmunder.de/datenschutz abrufen.
 
5. Sie sind mit uns nicht zufrieden?

Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieser Versicherung zur Verfügung. Falls Sie sich einmal beschweren
möchten, versuchen wir alles, um eine Lösung zu finden. Wenn wir uns nicht einigen können, hilft Ihnen die zustän-
dige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – kurz BaFin
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
oder Postfach 1253, 53002 Bonn

Wir sind Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Dieser Verein ist eine Schlichtungsstelle im Sinne des
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG). Wir nehmen an den Streitbeilegungsverfahren teil. Sollten wir uns
einmal nicht einig sein, können Sie beim Ombudsmann eine Streitschlichtung beantragen. Zuvor sollten Sie uns die
Möglichkeit geben, unsere Entscheidung zu überprüfen.

Den Versicherungsombudsmann erreichen Sie unter: Versicherungsombudsmann e.V., Leipziger Straße 121, 10117
Berlin oder im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de
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6. Spezielle Informationen zur Lebensversicherung
 
Eingerechnete Kosten

Eine Versicherung bedeutet nicht nur Schutz oder Sicherheit, wenn etwas passiert. Wir beraten Sie, verwalten
Ihre Versicherung und unterstützen Sie im Leistungsfall. Dafür fallen Kosten an.
Dies berücksichtigen wir bereits in Ihrem Beitrag.

Im Einzelnen unterteilen sich die Kosten folgendermaßen:

Art der Kosten Höhe (Euro) Zusatzinformation

Abschlusskosten 0,00 Euro  

Verwaltungskosten in der
Anspardauer

8,00 Euro monatlich, dies entspricht
jährlich 96,00 Euro
(4,00 % des Beitrags)

Zusätzlich jährlich 0,24 % des Werts
der Versicherung. Beträgt der Wert
der Versicherung beispielsweise
10.000,00 Euro, wären das 24,00 Eu-
ro

 

Verwaltungskosten im
Rentenbezug

1,50 % der Monatsrente.
Beträgt die Monatsrente beispiels-
weise 500,00 Euro, wären das
7,50 Euro monatlich

Zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
verwenden wir die dann im Neuge-
schäft für den Rentenbezug gültigen
Rechnungsgrundlagen. Die hier auf-
geführten Kostensätze sind die, die
wir aktuell verwenden

Fondskosten Für die individuelle Modellrechnung
haben wir, ausgehend von Ihren ge-
wählten Fonds und den im Rechen-
schaftsbericht der jeweiligen Fonds
veröffentlichten angefallenen
Fondskosten, einen gewichteten
durchschnittlichen Kostensatz von
0,13 % pro Jahr des jeweils aktuel-
len Fondsvermögens unterstellt.

Informationen zu den Fondskosten
Ihrer gewählten Fonds finden Sie un-
ter www.die-dortmunder.de. Auf
Wunsch erhalten Sie diese Informa-
tionen auch kostenlos zugesandt

Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem monatlichen Beitrag Geld zuzahlen, werden davon 1,50 % abgezogen. Bei einer Zuzah-
lung von beispielsweise 500 Euro wären das 7,50 Euro.
 
Effektivkosten

Die sogenannten Effektivkosten gemäß § 2 Absatz 2 der Verordnung über Informationspflichten bei Versiche-
rungsverträgen berücksichtigen neben den eingerechneten Kosten auch weitere Kosten wie zum Beispiel
Fondskosten.

Ihre Renditeaussichten vermindern sich durch die so ermittelten Gesamtkosten insgesamt um 0,58 %-Punkte.
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Zusätzlich anfallende Kosten

Wenn uns zusätzlicher Aufwand bei der Verwaltung Ihrer Versicherung entsteht, können weitere Kosten anfal-
len. Dies ist zum Beispiel möglich bei folgenden Anlässen:

- Wenn wir Ihnen auf Ihren Wunsch einen neuen Versi-
cherungsschein ausstellen

aktuell kostenfrei

- Wenn Sie Ihre Beiträge nicht zahlen und wir das
Mahnverfahren starten müssen

aktuell 2 Euro zzgl. 3% des Beitragsrückstands

- Wenn wir eine Lastschrift nicht einlösen können, eine
so genannte Rücklastschrift

aktuell 3 Euro

- Wenn wir für Sie Ihre Versicherung ändern, außer Sie
üben eine vertraglich vereinbarte Option aus

aktuell kostenfrei

- Wenn wir für Sie die Abtretung oder Verpfändung Ih-
rer Versicherung bearbeiten

aktuell kostenfrei

- Wenn wir für Sie Fondsanteile dieser Versicherung in
Ihr Depot übertragen

1% des Werts der Fondsanteile, maximal 50 Euro

 

Garantieleistungen und
Gesamtleistungen

Die genannten Garantieleistungen sind Ihnen sicher. Sie werden im Leistungs-
fall ausgezahlt.

Bereits zum Vertragsbeginn sichern wir Ihnen zu, dass wir Ihr Gesamtguthaben
zum Zeitpunkt des Rentenbeginns mindestens mit dem garantierten Renten-
faktor in eine Rente umrechnen. Bei Rentenbeginn prüfen wir, ob wir mit dem
dann aktuellen Rentenfaktor eine höhere Rente auszahlen könnten. Sollte das
der Fall sein, zahlen wir die höhere Rente an Sie aus.

Darüber hinaus sind Sie an der Wertentwicklung Ihrer gewählten Fonds und an
unseren Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligt.
Die Höhe der Überschüsse und Bewertungsreserven wird jährlich neu festge-
legt und in unserem Geschäftsbericht veröffentlicht.
Diesen finden Sie im Internet auf www.die-dortmunder.de in der Rubrik "Ge-
schäftsberichte".

 
Fondsauswahl Informationen zu den Fonds, die wir für diese Versicherung anbieten, finden

Sie im Druckstück "Informationen zur Fondsauswahl". Darüber hinaus können
Sie sich auch im Internet unter www.die-dortmunder.de  unter der Rubrik "Ser-
vice" über unsere aktuelle Fondspalette informieren.

 
Versicherungsmathematische
Hinweise

Wir kalkulieren unsere Tarife geschlechtsunabhängig und mit den anerkannten
versicherungsmathematischen Grundlagen.

Für Ihren Tarif gelten folgende Grundlagen:

  • Verzinsung des sicheren Guthabens in der Anspardauer mit 0,00 %
  • Sterbewahrscheinlichkeiten in der Anspardauer: DAV 2008 T und DAV

2004 R
  • Garantierter Rentenfaktor mit Rechnungszins 0,25 % und 90 % der

DAV 2004 R
 
Kapitalanlage für das sichere
Guthaben

Der Schwerpunkt unserer Kapitalanlage liegt in: Namensschuldverschreibun-
gen, Schuldscheinforderungen, Darlehen, Aktien, Investmentanteilen, Hypo-
theken, Grundstücken und Wertpapieren. Die Anlagen müssen Grundsätze der
Rentabilität und Sicherheit erfüllen. Um ein hohes Anlageergebnis zu erzielen
und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, streuen wir unsere Anlagen breit.
Unsere Investitionsentscheidungen berücksichtigen ethische, soziale und öko-
logische Aspekte. Vorausgesetzt wir können diese bei der Schuldneranalyse be-
rücksichtigen.
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7. Darstellung der garantierten Leistungen
 
 
In der Tabelle sehen Sie, welche Leistung wir Ihnen garantieren.
  Zum Ende des jeweiligen

Versicherungsjahres
Ihre garantierte Todesfallsumme im
jeweiligen Versicherungsjahr

  1 2.400,00

  2 4.800,00

  3 7.200,00

  4 9.600,00

  5 12.000,00

  6 14.400,00

  7 16.800,00

  8 19.200,00

  9 21.600,00

  10 24.000,00

  11 26.400,00

  12 28.800,00

  13 31.200,00

  14 33.600,00

  15 36.000,00

  16 38.400,00

  17 40.800,00

  18 43.200,00

  19 45.600,00

  20 48.000,00

  21 50.400,00

  22 52.800,00

  23 55.200,00

  24 57.600,00

  25 60.000,00

  26 62.400,00

  27 64.800,00

  28 67.200,00

  29 69.600,00

  30 72.000,00

  31 74.400,00

  32 76.800,00

  33 79.200,00

  34 81.600,00

  34/ 10 83.600,00

 
Der garantierte Auszahlungsbetrag bei Kündigung beträgt immer 0 Euro. Wir zahlen Ihnen bei Kündigung einen um
einen Abzug verminderten Rückkaufswert aus, der sich aus dem dann aktuellen Fondsguthaben und dem dann ak-
tuellen sicheren Guthaben ergibt.
Auch die garantierte Monatsrente nach einer Beitragsfreistellung beträgt 0 Euro. Der Wert Ihrer Versicherung wird
dann um einen Abzug verringert. Sie können Ihrer Versicherung nur dann beitragsfrei fortführen, wenn der verblei-
bende Wert Ihrer Versicherung den in den Allgemeinen Bedingungen genannten Mindestwert erreicht. Andernfalls
erlischt die Versicherung und wir zahlen Ihnen den in den Allgemeinen Bedingungen beschriebenen Auszahlungsbe-
trag aus.
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Basisinformationsblatt

Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie
die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu ver-
gleichen.

Produkt
Fondsgebundene Rentenversicherung

Dortmunder Lebensversicherung AG

https://www.die-dortmunder.de/kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0231/22950 – 147

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht von Dortmunder Lebensversicherung AG in Bezug auf
dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die Dortmunder Lebensversicherung AG ist in Deutschland zugelassen und wird von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Stand Basisinformationsblatt 25.11.2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art: Bei diesem Versicherungsanlageprodukt handelt es sich um eine Rentenversicherung nach deutschem Recht, deren Rentenbe-
ginn in der Zukunft liegt.

Laufzeit: Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt entspricht dem Zeitraum bis zum allgemeinen Rentenbeginn (mit 67
Jahren). Für die Berechnungen in diesem Musterfall beträgt die empfohlene Haltedauer 40 Jahre.

Wir können den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen einseitig auflösen, wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte
Person die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt hat. Weitere Informationen dazu finden Sie im Versicherungsvertragsgesetz im Pa-
ragrafen "Anzeigepflicht".

Ziele: Je nach gewählter Anlagestrategie können Sie Ihren Anlagebetrag für die Fondsanlage oder für die sichere Anlage verwen-
den.
Für den Teil der Anlagebeträge, den Sie für die Fondsanlage verwenden, erfolgt die Kapitalanlage über Investmentfonds, an deren
Wertentwicklung Sie im Versicherungsanlageprodukt direkt partizipieren. Weitere Informationen zu den zugrunde liegenden Anlage-
optionen sind unter https://dortmunder.tools.factsheetslive.com/ zu finden.
Für den Teil der Anlagebeträge, den Sie für die sichere Anlage verwenden, erfolgt die Kapitalanlage in unserem Sicherungsvermö-
gen durch das Versicherungsunternehmen; sie zielt auf die Finanzierung der Leistungen aller Verträge der Gesamtheit der Versiche-
rungsnehmer. Zur Gewährleistung der langfristigen Vorsorge kommt neben der Rendite auch der Sicherheit der Kapitalanlagen eine
hohe Bedeutung zu. Bei den Vermögenswerten handelt es sich im Wesentlichen um festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immo-
bilien. Weitere Informationen zu dieser Anlageoption sind unter https://www.die-dortmunder.de/produkte/durchblick/basisinformatio-
nen zu finden.

Die Leistungen umfassen Leistungen aus der sicheren Anlage, Leistungen gemäß den Anteilseinheiten der Investmentfonds und Lei-
stungen aus der Überschussbeteiligung. Die Leistungen gemäß den Anteilseinheiten der Investmentfonds sind nicht garantiert. Die
Leistungen aus der Überschussbeteiligung folgen gesetzlichen Normen, sind aber auch nicht garantiert. Durch die Überschussbeteili-
gung partizipieren Sie an den Erträgen aus der Kapitalanlage durch den Versicherer sowie an den Überschüssen des Risiko- und Ko-
stenergebnisses.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt eignet sich für Personen, die über einen längerfristigen Zeitraum Vorsorgekapital für ihre Al-
tersvorsorge aufbauen und zum Rentenbeginn eine Rente oder eine Kapitalauszahlung erhalten möchten.

Deutliche Schwankungen im Vertragsverlauf, die durch die anteilige Nutzung von Investmentfonds entstehen können, werden in Kauf
genommen. Es besteht ein Verlustrisiko für die gezahlten Anlagebeiträge und es gibt weder im Vertragsverlauf noch zum Rentenbe-
ginn eine Garantie zur Höhe des Kapitals. Je höher die Risikoklasse der zugrunde liegenden Investmentfonds ist, desto höher ist die-
ses Risiko. Weitere Informationen zum Anlegertyp finden Sie in der spezifischen Information zu den dem Produkt zugrunde liegen-
den Investmentfonds.

Versicherungsleistungen und -kosten: Die Versicherungsleistung besteht aus einer Altersrente, die stark von der künftigen Ent-
wicklung der gewählten Investmentfonds abhängt und deren Höhe daher nicht garantiert werden kann. Bei der Berechnung der Ren-
te wird mindestens der bei Vertragsabschluss vereinbarte garantierte Rentenfaktor verwendet. Anstelle der Rente kann zum Zeit-
punkt des vereinbarten Rentenbeginns auch eine Auszahlung des angesammelten Kapitals beantragt werden. Bei Tod der versicher-
ten Person vor dem vereinbarten Rentenbeginn wird die für das jeweilige Versicherungsjahr vereinbarte Leistung ausgezahlt.

Der Wert dieser Leistungen ist im Abschnitt "Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?" darge-
stellt.

Die Berechnungen in diesem Basisinformationsblatt gehen von einer 27 Jahre alten versicherten Person und 40 jährlichen Anlagen
von je 1.000 EUR aus. In diesem Modellfall ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Versicherungsprämie für den Versicherungs-
schutz von 0,21 bis 0,50   EUR. Die durchschnittliche jährliche Versicherungsprämie beträgt 0,02 % bis 0,05 % der gesamten jährli-
chen Anlage. Damit verbleiben durchschnittlich jährlich 999,50  bis 999,79 EUR der gesamten jährlichen Anlage. Die Auswirkung der
Versicherungsprämie auf die Anlagerendite zum Ende der empfohlenen Haltedauer liegt bei durchschnittlich jährlich 0,00 %. Die Ver-
sicherungsprämie ist in der Tabelle "Zusammensetzung der Kosten" in den "Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder
Betriebskosten" enthalten. Die Auswirkung des Prämienteils, der dem geschätzten Wert der Versicherungsleistungen entspricht, ist
darin berücksichtigt.
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
 
   

Risikoindikator      

       

    Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 40 Jahre halten. Wenn
Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen
und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

 

   

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten
Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklassen 1 bis 5 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten sowie 5 einer
mittelhohen Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig bis mittelhoch eingestuft. Aber auch bei un-
günstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise
verlieren könnten.

Zu beachten ist, dass Risiko und Rendite der Anlage von den zugrunde liegenden Investmentfonds abhängen.

Die spezifischen Informationen zu den zugrunde liegenden Anlageoptionen zeigen, wie sich Ihre Anlage in den nächsten 40 Jahren
unter verschiedenen Szenarien entwickeln könnte. Sie können diese Szenarien miteinander vergleichen. Die Performance des ge-
samten Produkts hängt stark von den im Portfolio gewählten Investmentfonds ab. Riskantere Investmentfonds führen auch zu einem
riskanteren Produkt. Das Produkt garantiert keine Mindesthöhe.

Weitere Informationen zu den zugrunde liegenden Anlageoptionen für die Fondsanlage sind unter
https://dortmunder.tools.factsheetslive.com/ zu finden.
Weitere Informationen zur sicheren Anlage sind unter https://www.die-dortmunder.de/produkte/durchblick/basisinformationen zu fin-
den.

Was geschieht, wenn die Dortmunder Lebensversicherung AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Es besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 221 ff. Versicherungsaufsichtsgesetz), der bei der Protektor Lebensversicherungs-
AG eingerichtet ist. Wir gehören diesem Sicherungsfonds an. Dieser schützt die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der versicher-
ten Personen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Nur in Ausnahmefällen
kann die Aufsicht die vertraglich garantierten Leistungen um maximal 5 % herabsetzen.

Welche Kosten entstehen?
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein,
teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.
Kosten im Zeitverlauf
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Die-
se Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die
hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 1.000 EUR pro Jahr werden angelegt.

Szenarien Wenn Sie nach 1 Jahr auflösen Wenn Sie nach 20
Jahren auflösen

Wenn Sie nach 40
Jahren auflösen

Kosten insgesamt 333 - 337 EUR 4.048 - 4.964 EUR 8.565 - 14.093 EUR
Jährliche Auswirkungen der
Kosten (*) 47,67 - 48,45 % 2,18 - 2,62 % 1,07 - 1,50 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispiels-
weise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,22 - 4,27 %
vor Kosten und 1,15 - 2,77 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die
Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg jährliche Auswirkungen der

Kosten, wenn Sie nach 40
Jahren auflösen

Einstiegskosten 4,00 % der kumulierten Anlage.
Die Kosten sind in der Anlage enthalten, die Sie zahlen.

0,23 - 0,27 %

Ausstiegskosten Unter Ausstiegskosten wird in der nächsten Spalte ‚Nicht zutreffend‘ angegeben, da sie
nicht anfallen, wenn Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten.

Nicht zutreffend

Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und
sonstige Verwaltungs- oder
Betriebskosten

7,90 % der eingezahlten Anlage

0,38 - 0,54 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr

Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten
des letzten Jahres.

0,80 - 0,97 %

Transaktionskosten 0,04 - 0,26 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.
Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrun-
de liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag
hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

0,04 - 0,26 %

Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie z. B. von Ihrer persönlichen Anlage oder den von Ihnen gewählten
Optionen abhängen.
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Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 40 Jahre
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen widerrufen, siehe auch Informationen nach §§ 1 und 2 VVG-InfoV. Nähe-
res können Sie der Widerrufsbelehrung entnehmen, die Sie mit den Vertragsunterlagen erhalten.
Versicherungsanlageprodukte, die eine Altersversorgung in Form einer lebenslangen Rente vorsehen, sind hinsichtlich des Anlage-
horizonts auf den Beginn der Altersversorgung ausgerichtet.
Wir empfehlen das Produkt bis zum vereinbarten Rentenbeginn zu halten. Die Berechnungen wurden für eine Haltedauer von
40 Jahren durchgeführt. Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der Versicherungsperiode kündigen. Sie erhalten dann
den für diesen Zeitpunkt vorgesehenen Rückkaufswert abzüglich eines Stornoabzugs. Weitere Informationen finden Sie in Ihren Ver-
sicherungsbedingungen unter "Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Leistung erbringen wir?", die Sie bei Ab-
schluss des Vertrags erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?
Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen beschweren möchten, können Sie dies über un-
sere Internetseite (https://www.die-dortmunder.de/kontakt), per Brief (Dortmunder Lebensversicherung AG, Südwall 37 – 41, 44137
Dortmund) oder per E-Mail beschwerdemanagement@die-dortmunder.de  tun.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Die in diesem Basisinformationsblatt dargestellten Informationen beruhen auf EU-Vorgaben und können sich daher von den (vor)ver-
traglichen Informationspflichten nach deutschem Recht unterscheiden. Weitere zweckdienliche Angaben erhalten Sie in Ihrem per-
sönlichen Angebot. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie folgende Unterlagen mit wichtigen Informationen: Versicherungs-
schein, Informationen nach VVG-InfoV, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Allgemeine Steuerhinweise.
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Bedingungen für Ihre Versicherung DURCHBLICK 

Stand: Januar 2025 

Tarif in Kurzform: DFR 

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

schön, dass Sie sich für die Versicherung DURCHBLICK entschieden haben. 

Diese Bedingungen haben wir für Sie als unseren Versicherungsnehmer und unsere versicherte Person gemacht. Sie 

sind die Grundlage für Ihre Versicherung DURCHBLICK. 

Die hier verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechteridentitäten. 

Ihre Versicherung DURCHBLICK – kurz und knapp 

DURCHBLICK ist eine Fondsgebundene Rentenversicherung. Mit Ihren eingezahlten Beiträgen bauen wir ein Kapital 

auf, aus dem wir Ihnen später eine Rente zahlen. Alternativ zur Rente können Sie sich das Kapital auch auszahlen las-

sen. Wir bieten Ihnen verschiedene Anlagestrategien mit unterschiedlichen Chancen- und Risikoprofilen an. 

Wir möchten, dass Sie uns verstehen. Deshalb haben wir unser Versicherungsdeutsch für Sie übersetzt. In den Bedin-

gungen finden Sie markierte Begriffe. Diese erläutern wir am Ende dieser Bedingungen unter Nummer 28. Sollte 

dennoch etwas unklar sein, können Sie sich gern bei uns melden. 

Ihre 

Dortmunder 

Lebensversicherung AG 
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 Bedingungen für die Versicherung DURCHBLICK 
 

Unsere Leistungen 

 

1. Wie funktioniert Ihre Versicherung DURCHBLICK? 

1.1 Mit Ihrer Versicherung DURCHBLICK bauen Sie durch Ihre Beiträge bis zum Beginn 

der Rentenzahlung Kapital auf. 

Erleben Sie den Beginn der Rentenzahlung, zahlen wir aus diesem Kapital eine mo-

natliche Rente. Alternativ können Sie sich auch für eine einmalige Kapitalauszahlung 

entscheiden. 

Den Zeitraum vor Beginn der Rentenzahlung nennen wir Anspardauer, diese wird in 

1.2 bis 1.10 erklärt. 

Nach Beginn der Rentenzahlung sprechen wir von der Rentenphase. Die Renten-

phase wird unter 1.11 bis 1.15 erläutert. Die alternative Kapitalauszahlung wird unter 

1.16 bis 1.18 beschrieben. 

Welche Leistungen Sie mit uns vereinbart haben und alle weiteren wesentlichen In-

formationen stehen in Ihrem Versicherungsschein und späteren zusätzlichen schrift-

lichen Vereinbarungen. 

Anspardauer | Sie sparen 

1.2 Die Fondsgebundene Rentenversicherung bietet während der Anspardauer Schutz 

unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Fonds. 

Die Fonds werden von Kapitalanlagegesellschaften verwaltet. Sie werden getrennt 

vom sonstigen Vermögen in gesonderten Anlagestöcken geführt und in Fondsanteile 

aufgeteilt. 

Wenn Sie eine Anlagestrategie vereinbart haben, bei der Teile Ihrer Beiträge nicht für 

die Fondsanlage, sondern für eine sichere Anlage verwendet werden, legen wir diese 

Beitragsteile in unserem konventionellen Sicherungsvermögen an. Die Anlagestrate-

gien werden unter 2. beschrieben. 

1.3 Der Wert eines Fondsanteils hängt von der Wertentwicklung des jeweiligen Fonds ab. 

Der Wert des Fondsanteils entspricht dem Rücknahmepreis am jeweiligen Stichtag. 

Der Rücknahmepreis ist der Preis, den der Anleger erhält, wenn er Fondsanteile an 

die Investmentgesellschaft zurückgibt. 

1.4 Die Erträge aus den Vermögenswerten, die in den Fonds enthalten sind, werden ent-

weder direkt wieder in die Fonds investiert oder sie werden ausgeschüttet. Wenn die 

Erträge wieder in die Fonds investiert werden, erhöht sich der Wert des Fondsgutha-

bens. Ausgeschüttete Erträge rechnen wir in Fondsanteile um und schreiben diese 

Ihrem Vertrag gut. 

1.5 Der Wert Ihrer Versicherung entspricht dem Wert Ihres Fondsguthabens. Wenn Teile 

Ihrer Beiträge gemäß der vereinbarten Anlagestrategie für die sichere Anlage ver-

wendet wurden, setzt sich der Wert Ihrer Versicherung aus dem Fondsguthaben und 

dem sicheren Guthaben zusammen. 

1.6 Das Fondsguthaben setzt sich aus den Fondsanteilen Ihrer Versicherung zusammen. 

Wir ermitteln den Wert des Fondsguthabens, indem wir die Anzahl der Ihrem Vertrag 

gutgeschriebenen Fondsanteile mit den jeweiligen unter 1.3 beschriebenen Werten 

der Fondsanteile multiplizieren. 

Da die Entwicklung der Fonds nicht vorhersehbar ist, können wir die Höhe des 

Fondsguthabens zum Ende der Anspardauer nicht garantieren. 

Sie haben die Chance, bei einer positiven Entwicklung der von Ihnen gewählten 

Fonds einen Wertzuwachs zu erzielen, tragen aber auch das volle Anlagerisiko bei 

einem Wertverlust der Fondsanteile. 

Bei Werten, die nicht in Euro geführt werden, können Schwankungen der Währungs-

kurse den Wert der Anlage zusätzlich beeinflussen. Das bedeutet, dass die Leistun-

gen je nach Entwicklung der Fonds höher oder niedriger ausfallen werden. 

1.7 Das sichere Guthaben setzt sich aus der sicheren Anlage gemäß Ihrer vereinbarten 

Anlagestrategie und den Ihrem Vertrag zugeteilten Überschüssen zusammen. Die 
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Überschüsse, die wir Ihrem Vertrag zuteilen, werden unter 3. beschrieben. Wir legen 

das sichere Guthaben in unserem konventionellen Sicherungsvermögen auf unser 

eigenes Risiko an. Der tarifliche Garantiezins beträgt 0 %. 

1.8 Sie können einmal pro Kalenderjahr Ihr sicheres Guthaben erhöhen, indem Sie Gut-

haben aus Ihrem Fondsguthaben in das sichere Guthaben umschichten. 

Die Änderung müssen Sie uns in Textform mitteilen. Sie können das ganze Fondsgut-

haben oder Teile davon umschichten. Der Umschichtungsbetrag muss mindestens 

1.000 Euro betragen. Die Umschichtung ist kostenlos. 

Der Wert Ihrer Versicherung ändert sich durch die Umschichtung nicht. 

Wir entnehmen den Umschichtungsbetrag aus dem Fondsguthaben in dem Verhält-

nis aus den einzelnen Fonds, wie diese zum Fondsguthaben beitragen. Die Um-

schichtung führen wir auf Basis des Wertes der Fondsanteile zum letzten Börsentag 

vor der Umschichtung durch. 

Die Umschichtung erfolgt spätestens 3 Börsentage nach Eingang Ihrer Mitteilung bei 

uns. Sie können auch einen späteren Termin angeben. In diesem Fall erfolgt die Um-

schichtung zu dem späteren Termin. Wenn dies kein Börsentag ist, erfolgt die Um-

schichtung an dem darauffolgenden Börsentag. 

Umschichtungen vom sicheren Guthaben in das Fondsguthaben sind nur mit unse-

rer Zustimmung möglich. 

1.9 Wenn Sie das Ablaufmanagement mit uns vereinbart haben, wird das Fondsgutha-

ben während des Ablaufmanagements Monat für Monat schrittweise in das sichere 

Guthaben übertragen. Sie können die Dauer des Ablaufmanagements selbst bestim-

men. Das Ablaufmanagement darf maximal 5 Jahre dauern. 

Der Anteil, der umgeschichtet wird, bemisst sich nach der Anzahl der verbleibenden 

Monate bis zum Ende der Anspardauer.  

Bei einem Ablaufmanagement über 5 Jahre sieht das beispielsweise wie folgt aus: 

– 5 Jahre umfassen 60 Monate. Wir schichten daher für 60 Monate einen gewissen 

Anteil um. 

– Im ersten Monat schichten wir aus jedem der von Ihnen gewählten Fonds 1/60 

um. 

– Im zweiten Monat schichten wir dann 1/59 des Fondsguthabens um. 

– In den folgenden Monaten erhöht sich Ihr Anteil der umzuschichtenden Fonds, bis 

im letzten Monat auch der verbliebende Rest übertragen wird. Ab dann ist der ge-

samte Wert Ihrer Versicherung im sicheren Guthaben angelegt. 

Wir werden uns vor Beginn des Ablaufmanagements mit Ihnen in Verbindung set-

zen. Sie können dem Ablaufmanagement widersprechen oder es zu einem späteren 

Zeitpunkt beginnen lassen. 

Das Ablaufmanagement können Sie jederzeit abbrechen. Wenn Sie es abgebrochen, 

nicht vereinbart oder ihm widersprochen haben, können Sie es jederzeit wieder ein-

schließen. 

Das Umschichten im Rahmen des Ablaufmanagements erfolgt jeweils zum letzten 

Börsentag eines Monats. 

1.10 Wenn Sie während der Anspardauer sterben, zahlen wir den Wert der Versicherung 

aus. Wenn der Wert der Versicherung niedriger als der Wert der eingezahlten Bei-

träge ist, zahlen wir stattdessen die eingezahlten Beiträge aus. Wir verwenden als 

Stichtag für die Ermittlung der Fondswerte den ersten Börsentag nach Eingang der 

Meldung des Todesfalls. 

 

 Rentenphase | Wir zahlen 

1.11 Erleben Sie den vereinbarten Beginn der Rentenzahlung, zahlen wir lebenslang eine 

monatliche Rente jeweils zu Beginn eines Monats. 

Dabei haben Sie die Wahl zwischen dem "klassischen Rentenbezug" und gegebenen-

falls weiteren Formen des Rentenbezugs. 
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Den klassischen Rentenbezug beschreiben wir in den nun folgenden Punkten 1.12 

bis 1.14. Unter 1.15 steht, wann wir Ihnen weitere Formen des Rentenbezugs anbie-

ten. 

Wenn die monatliche Rente bei Beginn der Rentenzahlung weniger als 25 Euro be-

trägt, wird anstelle der Rente eine einmalige Kapitalauszahlung gemäß 1.16 gezahlt. 

1.12 Beim klassischen Rentenbezug ist der Vertrag ab Beginn der Rentenzahlung vollstän-

dig in unserem konventionellen Sicherungsvermögen investiert. 

Die Höhe der Rente ergibt sich aus 

– dem Wert der Versicherung gemäß 1.5 bei Beginn der Rentenzahlung und 

– dem zum Beginn der Rentenzahlung berechneten Rentenfaktor gemäß 1.13. 

Stichtag für die Ermittlung der Fondswerte ist der letzte Börsentag vor dem Renten-

beginn. 

Die Höhe der Rente ist während der gesamten Dauer der Rentenzahlung garantiert. 

1.13 Wir berechnen die Höhe der monatlichen Rente mit dem Rentenfaktor bei Beginn 

der Rentenzahlung nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. 

Der Rentenfaktor gibt an, wie hoch die Rente je 10.000 Euro des Wertes der Versiche-

rung ist. 

Dabei verwenden wir die Rechnungsgrundlagen der sofort beginnenden Rententa-

rife der Dortmunder Lebensversicherung AG, die zu diesem Zeitpunkt für den Neu-

zugang geöffnet sind. Die Rechnungsgrundlagen umfassen den Zins, die Sterbetafel 

und die jährlichen Verwaltungskosten. 

Wenn wir zum Beginn der Rentenzahlung keine sofort beginnende Rentenversiche-

rung bei der Dortmunder Lebensversicherung AG anbieten, verwenden wir die Rech-

nungsgrundlagen der sofort beginnenden Rententarife der VOLKSWOHL BUND Le-

bensversicherung a. G, die zu diesem Zeitpunkt für den Neuzugang geöffnet sind. 

Wir setzen aber mindestens den im Versicherungsschein für den vereinbarten Be-

ginn der Rentenzahlung genannten, garantierten Rentenfaktor an. 

1.14 Sie können folgende Bausteine für den klassischen Rentenbezug mit uns vereinba-

ren: 

– Rentengarantiezeit 

Wir zahlen die Rente mindestens bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit, unab-

hängig davon, ob Sie diesen Termin erleben. 

Die mit der Rentengarantiezeit erreichte Dauer der Rentenzahlung darf das 88. 

Lebensjahr nicht übersteigen. 

– Begrenzung der Dauer der Rentenzahlung 

Wir zahlen die Rente bis zum vereinbarten Ende der Rentenzahlung. Sterben Sie 

vor dem Ende der Rentenzahlung, endet die Rentenzahlung.  

Wenn gleichzeitig eine Rentengarantiezeit vereinbart wurde, wird die Rente je-

doch mindestens bis zum Ende dieser Zeit gezahlt.  

Die Rentengarantiezeit darf dabei nicht identisch mit der Dauer der Renten-

zahlung sein. 

– Restkapital bei Tod im Rentenbezug 

Im Falle Ihres Todes während des Rentenbezugs zahlen wir den Wert der Versi-

cherung zum Beginn der Rentenzahlung abzüglich der bereits gezahlten Renten 

aus. Rentenleistungen aus Überschüssen im Rentenbezug, wie unter 3.3 d) be-

schrieben, werden dabei nicht abgezogen. Es ist nicht möglich, diesen Tarifbau-

stein mit einer Rentengarantiezeit zu kombinieren. 

Welche Bausteine Sie mit uns vereinbart haben, steht in Ihrem Versicherungsschein. 

Sie können die Bausteine bis spätestens einen Monat vor Beginn der Rentenzahlung 

ändern. Den unter 1.13 beschriebenen garantierten Rentenfaktor berechnen wir in 

diesem Fall nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu. 

1.15 Wenn wir zum Zeitpunkt des Beginns der Rentenzahlung weitere Formen des Ren-

tenbezugs für Ihre Versicherung DURCHBLICK anbieten, können Sie alternativ eine 

dieser Formen des Rentenbezugs wählen. 
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Eine entsprechende Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem Beginn 

der Rentenzahlung in Textform zugehen. 

Wir informieren Sie rechtzeitig vor dem Beginn der Rentenzahlung über die dann 

möglichen Formen des Rentenbezugs. Den unter 1.13 beschriebenen garantierten 

Rentenfaktor berechnen wir in diesem Fall nach den anerkannten Regeln der Versi-

cherungsmathematik neu. 

Kapitalauszahlung 

1.16 Sie können anstelle einer Rentenzahlung auch das Kapitalwahlrecht nutzen. In dem 

Fall zahlen wir Ihnen zum Fälligkeitstermin der ersten Rente den Wert der Versiche-

rung als Kapitalauszahlung aus, wenn Sie diesen Termin erleben. 

Sie können sich auch nur einen Teil des Wertes der Versicherung als Kapitalauszah-

lung auszahlen lassen. Die Höhe der verbleibenden Rente reduziert sich dann ent-

sprechend dem ausgezahlten Teil. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Höhe der 

verbleibenden monatlichen Rente nicht weniger als 25 Euro beträgt. 

Der Antrag auf Kapitalauszahlung muss uns spätestens 3 Monate vor Beginn der 

Rentenzahlung zugegangen sein.  

1.17 Die Leistungen erbringen wir grundsätzlich in Geld. Sie können jedoch abweichend 

hiervon für den Teil der Kapitalauszahlung, der auf das Fondsguthaben entfällt, eine 

Übertragung der Fondsanteile verlangen. Die Übertragung erfolgt, wie unter 15.11 

beschrieben, auf Ihre Kosten. 

Wir behalten uns vor, nur ganze Anteile zu übertragen und den Wert gebrochener 

Anteile auszuzahlen. 

Als Stichtag für die Ermittlung der Fondswerte verwenden wir den letzten Börsentag 

vor dem Fälligkeitstermin der ersten Rente. 

1.18 Über Ihr Kapitalwahlrecht gemäß 1.16 werden wir Sie spätestens 4 Monate vor dem 

Fälligkeitstermin der ersten Rente informieren. Wenn Sie sich für die Kapitalauszah-

lung entschieden haben und die Übertragung auf ein Depot wünschen, müssen Sie 

uns dies spätestens 2 Wochen vor dem Fälligkeitstermin – bei Leistungen im Todes-

fall zusammen mit der Meldung des Todesfalles – mitteilen. Weitere Informationen 

zur Übertragung von Fondsanteilen sind unter 19.6 aufgeführt. Wenn kein entspre-

chender Antrag bei uns eingeht, leisten wir in Geld. 

 

 Sonstige Regelungen 

1.19 Sie sind der Versicherungsnehmer für diese Versicherung. Ein Wechsel des Versiche-

rungsnehmers ist nicht möglich. 

 

 2. Welche Anlagestrategien können Sie für die Anspardauer mit uns vereinbaren? 

2.1 Ihre gezahlten Beiträge nach Abzug der tariflichen Kosten nennen wir Sparbeiträge. 

Sie entscheiden mit der Wahl der Anlagestrategie, welcher Teil Ihrer Sparbeiträge für 

die Fondsanlage und welcher für die sichere Anlage verwendet wird. 

Die Fondsanlage wird zur Bildung des Fondsguthabens, die sichere Anlage zur Bil-

dung des sicheren Guthabens verwendet. 

Unter 15. können Sie nachlesen, welche tariflichen Kosten wir von Ihren Beiträgen 

abziehen. 

2.2 Wir bieten vier verschiedene Anlagestrategien mit unterschiedlichen Risiko- und Ren-

diteerwartungen an. 

1. Anlagestrategie „ETF 50“:              

50 % der Sparbeiträge werden für die Fondsanlage verwendet und 50 % der Spar-

beiträge werden für die sichere Anlage verwendet. 

2. Anlagestrategie „ETF 75“:              

75 % der Sparbeiträge werden für die Fondsanlage verwendet und 25 % der Spar-

beiträge werden für die sichere Anlage verwendet. 
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3. Anlagestrategie „ETF 100“:              

100 % der Sparbeiträge werden für die Fondsanlage verwendet. 

4. Anlagestrategie “Sicherheit +1“: 

Bei dieser Anlagestrategie wird die Sicherheit automatisch auf 2 Wegen erhöht.  

Wir erhöhen den Prozentwert der Sparbeiträge, der für die sichere Anlage ver-

wendet wird, jährlich zum Jahrestag des Beginns der Versicherung auf Ihr versi-

cherungstechnische Alter. Der Rest des Sparbeitrags wird für die Fondsanlage ver-

wendet.  

 

Wir erhöhen die Sicherheit zusätzlich dadurch, dass wir das Mindest-Sicherheitsni-

veau jährlich zum Jahrestag des Beginns der Versicherung auf Ihr versicherungs-

technisches Alter erhöhen. 

Das Mindest-Sicherheitsniveau legt fest, wie viel Prozent des Wertes Ihrer Versi-

cherung zum Jahrestag des Beginns der Versicherung mindestens im sicheren 

Guthaben vorhanden sein muss. 

 

Beispiel: Zum Jahrestag des Beginns Ihrer Versicherung beträgt Ihr versicherungs-

technisches Alter 35 Jahre. In diesem Fall werden 35 % der Sparbeiträge für die si-

chere Anlage und die restlichen 65 % der Sparbeiträge für die Fondsanlage ver-

wendet. Das Mindest-Sicherheitsniveau beträgt 35 %.  

Zum nächsten Jahrestag des Beginns der Versicherung entspricht ist das versiche-

rungstechnische Alter 36 erreicht. Entsprechend erhöht sich der Sparbeitrag für 

die sichere Anlage sowie das Mindest-Sicherheitsniveau auf 36 %. Der Sparbeitrag 

für die Fondsanlage sinkt auf 64 %.  

 

Wie wir das Guthaben umschichten um das Mindest-Sicherheitsniveau sicherzu-

stellen beschreiben wir unter 2.3 und 2.4.  

2.3 Zum Jahrestag des Beginns der Versicherung prüfen wir bei der Anlagestrategie “Si-

cherheit +1“, ob der prozentuale Anteil, den das sichere Guthaben am Wert der Ver-

sicherung hat, dem Mindest-Sicherheitsniveau entspricht. Falls der Anteil unterhalb 

des Mindest-Sicherheitsniveaus liegt, schichten wir Kapital aus dem Fondsguthaben 

in das sichere Guthaben um, bis das Mindest-Sicherheitsniveau wieder erreicht ist. 

Den für die Umschichtung erforderlichen Betrag entnehmen wir in dem Verhältnis 

aus den einzelnen Fonds, wie diese zum Fondsguthaben beitragen. 

2.4 Wir berechnen den Umschichtungsbetrag auf Basis von Fondswerten, die bis zu 14 

Börsentage vor dem Jahrestag des Beginns der Versicherung ermittelt werden. Die 

Umschichtung selbst führen wir dann auf Basis der Fondswerte zum letzten Börsen-

tag vor dem Jahrestag des Beginns der Versicherung durch. Durch Kursänderungen 

in diesem Zeitraum kann es sein, dass der Wert Ihres sicheren Guthabens auch un-

mittelbar nach der Umschichtung von dem angestrebten Mindest-Sicherheitsniveau 

abweicht. 

2.5 Sie können Ihre gewählte Anlagestrategie monatlich ändern. Die Änderung müssen 

Sie uns in Textform mitteilen.  

Die Änderung wird für die darauffolgende Zahlung wirksam, sofern Ihr Antrag bis 

zum 15. des Vormonats bei uns eingegangen ist. Sie können auch einen späteren 

Termin zur Änderung der Anlagestrategie angeben. Dann wird die Änderung für die 

Zahlung wirksam, die auf den späteren Termin folgt. 

Die Aufteilung des Wertes Ihrer Versicherung auf das Fondsguthaben und das si-

chere Guthaben verändert sich dadurch nicht. Wenn Sie in die Anlagestrategie “Si-

cherheit +1“ wechseln, kann es allerdings gemäß 2.3 zum Jahrestag des Beginns der 

Versicherung zu Umschichtungen vom Fondsguthaben in das sichere Guthaben 

kommen. 

Die Änderung der Anlagestrategie ist für Sie kostenlos. 
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 3. Wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven? 

3.1 Der Gesamtertrag des Vertrags vor Beginn der Rentenzahlung hängt davon ab, wie 

sich die Fonds, an denen Sie gemäß 1.2 unmittelbar beteiligt sind, entwickeln. 

Darüber hinaus beteiligen wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß 

§ 153 des Versicherungsvertragsgesetzes an den Überschüssen und Bewertungsre-

serven. Sofern im Wert Ihrer Versicherung auch sicheres Guthaben vorhanden ist, 

beteiligen wir Sie auch an Zinsüberschüssen gemäß 3.2 a. Wir ermitteln die Über-

schüsse nach handelsrechtlichen Vorschriften. 

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer 

3.2 (a) Wir berechnen die Beiträge und Leistungen für Versicherungen mit vorsichtigen 

Annahmen. Daher können wir verschiedene Arten von Überschüssen erwirtschaften: 

– Zinsüberschüsse entstehen, wenn wir aus unseren Kapitalanlagen mehr Erträge 

erzielen als wir zur Finanzierung der Zinsen benötigen, die wir als Rechnungs-

grundlage der Versicherungen verwenden. 

– Risikoüberschüsse entstehen zum Beispiel dann, wenn die Sterblichkeit in der An-

spardauer bzw. die Lebenserwartung in der Rentenphase niedriger ist, als wir an-

fangs angenommen haben. 

– Sonstige Überschüsse entstehen zum Beispiel dann, wenn unsere tatsächlichen 

Kosten niedriger sind als die in die Beiträge eingerechneten Kosten. 

Aus jedem einzelnen dieser Gründe kann umgekehrt aber auch ein Verlust entste-

hen, der den Gesamtüberschuss mindert. 

Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an solchen Überschüssen. Dabei beachten 

wir die aufsichtsrechtlichen Vorgaben, derzeit insbesondere die Verordnung über die 

Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung, die auch Mindestzufüh-

rungsverordnung genannt wird. 

(b) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur Entstehung von 

Überschüssen bei. Deshalb haben wir gleichartige Versicherungen zu Bestandsgrup-

pen zusammengefasst.  

Der Überschuss, den wir an die Versicherungsnehmer weitergeben, wird auf die ein-

zelnen Bestandsgruppen aufgeteilt. Dabei berücksichtigen wir, wie viel jede Be-

standsgruppe zur Entstehung beigetragen hat. 

Den Überschuss führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er 

nicht in Form der so genannten Direktgutschrift den Versicherungen direkt gutge-

schrieben wird. Diese Rückstellung gleicht Ergebnisschwankungen im Zeitablauf aus. 

Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer 

verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde können wir hiervon nach § 140 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ab-

weichen, soweit die Rückstellung nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile ent-

fällt. Nach der aktuellen Fassung von § 140 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgeset-

zes können wir die Rückstellung auch nutzen, um im Interesse der Versicherungs-

nehmer einen drohenden Notstand abzuwenden, unvorhersehbare Verluste aus den 

überschussberechtigten Verträgen auszugleichen oder zur Erhöhung der Deckungs-

rückstellung heranziehen, sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvor-

hersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst 

werden müssen. 

(c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen höher als 

der Wert ist, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. 

Beispiel: Wir haben eine Aktie zum Kurs von 100 Euro gekauft. Wenn der tatsächliche 

Kurs der Aktie zu einem Bilanzstichtag bei 110 Euro steht, ist eine Bewertungsreserve 

in Höhe von 10 Euro entstanden, da die Aktie in der Bilanz nur mit ihrem Anschaf-

fungspreis in Höhe von 100 Euro ausgewiesen wird. 

Die Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige Aus-

schläge an den Kapitalmärkten auszugleichen. Ein Teil der Bewertungsreserven fließt 

den Versicherungsnehmern gemäß § 153 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes 

nach dem in 3.3 c beschriebenen Verfahren zu. Die Bewertungsreserven ermitteln wir 

nach handelsrechtlichen Vorschriften und veröffentlichen sie jährlich im Anhang 
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unseres Geschäftsberichts. Aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass 

die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt. 

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags 

3.3 (a) Ihre Versicherung bekommt Anteile an den Überschüssen derjenigen Bestands-

gruppe, die in Ihrem Versicherungsschein genannt ist. Die Überschussanteilsätze 

werden jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-

wortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen sie in unserem Geschäftsbericht, 

den Sie auf unserer Internetseite finden können. 

Wir berechnen die Bemessungsgrößen für die Überschussanteilsätze und für die Be-

teiligung an den Bewertungsreserven nach den anerkannten Regeln der Versiche-

rungsmathematik. Die dafür geltenden Rechnungsgrundlagen liegen dem Bereich 

"Versicherungen" der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor. 

(b) Überschusszuteilung und Überschussverwendung vor Beginn der Rentenzahlung 

Vor Beginn der Rentenzahlung werden die Überschussanteile nach Ablauf einer War-

tezeit monatlich zugeteilt. 

Die laufenden Überschussanteile werden dem Wert der Versicherung gutgeschrie-

ben. 

Wir informieren Sie jährlich über den Stand der Überschussbeteiligung, sobald sich 

der Wert der bereits zugeteilten Überschussanteile geändert hat. 

(c) Beteiligung an den Bewertungsreserven 

Mindestens einmal im Jahr prüfen wir, 

–  ob Bewertungsreserven vorhanden sind, 

–  ob Ihr Vertrag zur Bildung dieser Bewertungsreserven beigetragen hat und,  

falls ja, 

– welcher Anteil auf Ihren Vertrag entfällt. Diesen Anteil berechnen wir nach einem 

verursachungsorientierten Verfahren. 

Wenn Sie Ihre Versicherung beenden, ansonsten spätestens zum Beginn der Renten-

zahlung, wird Ihrem Vertrag die Hälfte dieses Betrags zugeteilt; auf die andere Hälfte 

haben Sie keinen Anspruch. Der Zuteilungsbetrag wird bei Beendigung der Versiche-

rung ausgezahlt beziehungsweise bei Beginn der Rentenzahlung wie laufende Über-

schüsse verwendet. 

Wenn im Wert der Versicherung sicheres Guthaben enthalten ist, trägt Ihr Vertrag 

zur Bildung von Bewertungsreserven bei. In diesem Fall beteiligen wir Ihren Vertrag 

bereits vor Beendigung der Versicherung beziehungsweise vor Beginn der Renten-

zahlung an den Bewertungsreserven. Dazu legen wir jährlich einen Anteilsatz ent-

sprechend den Überschussanteilsätzen fest. Dieser bezieht sich auf das sichere Gut-

haben. Die laufende Beteiligung an den Bewertungsreserven fließt wie die laufenden 

Überschussanteile in das sicherere Guthaben ein. 

Bei Beendigung der Versicherung beziehungsweise bei Beginn der Rentenzahlung 

überprüfen wir, ob der oben beschriebene Anspruch bereits durch die laufende Be-

teiligung an den Bewertungsreserven gedeckt wurde. Dazu bilden wir die mit dem 

deklarierten Gesamtzins verzinste Summe der laufenden Beteiligungen an den Be-

wertungsreserven. Ist der Anspruch höher, wird der noch fehlende Wert Ihrem Ver-

trag gutgeschrieben. 

Wenn Ihre Versicherung ausschließlich Fondsguthaben enthält, trägt Ihr Vertrag 

nicht zur Bildung von Bewertungsreserven bei und ist an diesen nicht beteiligt. 

Wenn während des Rentenbezugs Bewertungsreserven vorhanden sind, werden wir 

Sie auch daran beteiligen. 

(d) Überschussverwendung während des Rentenbezugs 

Sie können vor Beginn der Rentenzahlung wählen, wie die laufenden Überschüsse 

im Rentenbezug verwendet werden sollen. 
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1. Sie können zur dynamischen Erhöhung der Rente verwendet werden. Die Rente 

erhöht sich dann jährlich am Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. Der Um-

fang der Erhöhung kann nicht vorhergesagt werden. Erreichte Erhöhungen sind 

aber für die gesamte Rentendauer garantiert. 

2. Sie können für eine nicht-dynamische Zusatzrente verwendet werden. Die Höhe 

dieser Zusatzrente wird bei Beginn der Rentenzahlung so berechnet, dass sie bei 

unveränderten Überschussanteilsätzen für die gesamte Rentendauer gleich bleibt. 

Die anfängliche Rentenleistung ist dadurch höher als bei der dynamischen Rente. 

Bei einer Änderung der Überschussanteilsätze wird die nicht-dynamische Zusatz-

rente neu berechnet; sie sinkt bei einer Verminderung und steigt bei einer Erhö-

hung der Anteilsätze. 

3. Sie können für eine teildynamische Rente verwendet werden. Dabei wird ein Teil 

der Überschüsse gemäß Ziffer 1 zur dynamischen Rentenerhöhung verwendet 

und aus dem Rest wird eine nicht-dynamische Zusatzrente gemäß Ziffer 2 berech-

net. Die dynamischen Erhöhungen sind ab der Erhöhung garantiert. Die nicht-dy-

namische Zusatzrente kann steigen oder sinken. 

4. Sie können ausgezahlt werden. Die Auszahlung erfolgt dann jährlich am Jahrestag 

des Beginns der Rentenzahlung. 

Ein Wechsel der Verwendungsart nach Beginn der Rentenzahlung ist nicht möglich. 

(e) Wenn sich die Umstände, die der Kalkulation zugrunde lagen, wesentlich ändern, 

kann es erforderlich werden, dass wir die für Ihren Vertrag gemäß § 341f Handelsge-

setzbuch auf Basis der bei Vertragsabschluss gültigen Rechnungsgrundlagen gebil-

dete Deckungsrückstellung auffüllen müssen. In diesem Fall sind wir berechtigt, die 

künftigen laufenden Überschussanteile Ihres Vertrags zur Finanzierung der Auffül-

lung zu verwenden. Bereits zugeteilte Überschüsse sind hiervon nicht betroffen. 

 

 Höhe der Überschussbeteiligung 

3.4 Die Höhe der erwirtschafteten Überschüsse können wir nicht vorhersehen. Daher 

können wir die Höhe der künftigen Beteiligung an den Überschüssen nicht garantie-

ren. Sie kann auch null Euro betragen. 

 

 4. Wann können Sie sich Geld aus Ihrer Versicherung auszahlen lassen? 

4.1 Sie können Entnahmen aus dem Wert der Versicherung vornehmen. 

Entnahmen während der Anspardauer werden unter 4.2 beschrieben. 

Entnahmen während der Rentenphase beschreiben wir unter 4.5. 

4.2 Bei Entnahmen während der Anspardauer können Sie nicht bestimmen, welcher Teil 

Ihrer Entnahme auf das Fondsguthaben und welcher Teil auf das sichere Guthaben 

entfällt. Wir verteilen den Entnahmebetrag so, dass die prozentuale Aufteilung des 

Wertes der Versicherung auf das Fondsguthaben und auf das sichere Guthaben un-

verändert bleibt. 

Wir verteilen den Entnahmebetrag aus dem Fondsguthaben in dem Verhältnis auf 

die einzelnen Fonds, wie diese zum Fondsguthaben beitragen. 

Die Leistung im Todesfall wird um den entnommenen Betrag reduziert. 

Die erste Entnahme jedes Kalenderjahres erfolgt ohne einen Abzug. 

Wenn Sie in einem Kalenderjahr mehr als eine Entnahme durchführen, berechnen 

wir für die Entnahme einen Abzug. Der Abzug wird aus dem Wert der Versicherung 

entnommen, wodurch sich der Wert der Versicherung zusätzlich zum entnommenen 

Betrag reduziert. 

Wie dieser Abzug ermittelt wird, ist unter 14.6 und 14.7 beschrieben. Allerdings erhe-

ben wir ihn nur anteilig in dem Maße, wie der Wert der Versicherung durch die Ent-

nahme herabgesetzt wird. 
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4.3 Nach einer Entnahme darf der verbleibende Wert der Versicherung nicht weniger als 

einen Jahresbeitrag betragen. Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, 

muss der verbleibende Wert der Versicherung nach einer Entnahme mindestens 

300 Euro betragen. 

4.4 Eine Entnahme muss mindestens 500 Euro betragen. 

4.5 In der Rentenphase ist eine Entnahme auf die erreichte Leistung im Todesfall be-

grenzt. Die Rentenleistung und die vereinbarte Leistung im Todesfall werden nach 

den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik entsprechend der Entnahme 

reduziert. 

Wenn nach einer Entnahme im Rentenbezug die Mindestrente von 25 Euro monat-

lich nicht erreicht wird, wird das gesamte Kapital entnommen und Ihre Versicherung 

erlischt. 

Falls Sie eine nicht-dynamische Zusatzrente, wie unter 3.3 d Ziffer 2 beschrieben, ge-

wählt haben, berücksichtigen wir diese bei der Überprüfung der Mindestrente nicht. 

Dies gilt auch für die nicht-dynamische Zusatzrente, die bei Wahl der teildynami-

schen Rente gemäß 3.3 d Ziffer 3 entsteht. 

Pro Kalenderjahr können Sie maximal einen Betrag von 20.000 Euro ohne Abzug ent-

nehmen. Übersteigen die jährlichen Entnahmen diesen Betrag, erheben  

wir einen Abzug in Höhe von 5 % des übersteigenden Teils. 14.7 gilt entsprechend. 

4.6 Beitragsrückstände werden vom Auszahlungsbetrag abgezogen. 

 

 5. Wie können Sie den Beginn der Rentenzahlung verschieben? 

5.1 Sie können den Beginn der Rentenzahlung vorverlegen, wenn Sie zu dem gewünsch-

ten Beginn der Rentenzahlung 62 Jahre alt sind. 

Wir berechnen den unter 1.13 beschriebenen garantierten Rentenfaktor in diesem 

Fall nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu. Die verkürzte 

Anspardauer und das geringere Alter bei Beginn der Rentenzahlung führen dazu, 

dass der garantierte Rentenfaktor geringer ist als bei einer Fortführung des Vertrags 

bis zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung. 

Ihr Antrag mit dem neuen Termin der Rentenzahlung muss uns spätestens einen 

Monat vor dem gewünschten Beginn der Rentenzahlung zugehen. 

5.2 Sie können den Beginn der Rentenzahlung über den vereinbarten Termin hinaus ver-

schieben. Der Rentenbeginn muss spätestens in dem Kalenderjahr liegen, in dem die 

Sie das 88. Lebensjahr vollenden. Wenn der Vertrag nicht beitragsfrei gestellt wurde, 

verlängert sich die Beitragszahlungsdauer entsprechend. 

Der garantierte Rentenfaktor wird in diesem Fall nach den anerkannten Regeln der 

Versicherungsmathematik neu berechnet. 

Der Antrag auf Hinausschieben des Rentenbeginns muss uns spätestens einen Mo-

nat vor dem ursprünglich vereinbarten Beginn der Rentenzahlung vorliegen. 

5.3 Die Bearbeitung der Verschiebung des Rentenbeginns gemäß 5.1 und 5.2 ist für Sie 

kostenlos. 

 

Ihr Beitrag 

 

6. Wie verwenden wir Ihre Beiträge? 

6.1 Wir legen Ihre Beiträge gemäß 1.2 in den Anlagestöcken an, wenn sie weder zur De-

ckung von Kosten noch gemäß der vereinbarten Anlagestrategie zur sicheren Anlage 

verwendet werden. Dabei ermitteln wir die Fondswerte am letzten Börsentag vor 

dem Termin, an dem der laufende Beitrag fällig wird. 

Für den Monat des Beginns der Versicherung gilt der oben genannte Stichtag für die 

Ermittlung der Fondswerte nur dann, wenn die Versicherung bis zum 20. des Vormo-

nats abgeschlossen wurde. 

Wenn die Versicherung später abgeschlossen wurde, behalten wir uns vor, als Stich-

tag den letzten Börsentag des darauffolgenden Monats zu verwenden. 
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Um das versicherte Todesfallrisiko zu decken, berechnen wir sogenannte Risikobei-

träge nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Diese Risikobei-

träge entnehmen wir monatlich dem Wert der Versicherung.  

Bei beitragsfreien Versicherungen entnehmen wir außerdem die Kosten für den Ver-

sicherungsbetrieb aus dem Wert der Versicherung.  

6.2 Bei beitragsfreien Versicherungen kann die unter 6.1 genannte monatliche Entnah-

men dazu führen, dass der Wert Ihrer Versicherung vor Beginn der Rentenzahlung 

aufgebraucht ist und der Versicherungsschutz damit erlischt. 

In einem solchen Fall werden wir Sie rechtzeitig darauf hinweisen. 

 

 7. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie Beiträge zahlen? 

7.1 Die Beiträge zu Ihrer Versicherung müssen Sie monatlich zahlen. 

7.2 Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich zahlen, wenn Ihre Versicherung abge-

schlossen ist. Sie müssen den Beitrag jedoch nicht zahlen, bevor die Versicherung 

beginnt. Der Beginn der Versicherung steht im Versicherungsschein. 

Alle Folgebeiträge werden zu Beginn jedes Monats fällig. 

7.3 Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Beginn des Monats alles 

dafür getan haben, dass der Beitrag bei uns eingeht. Ist vereinbart, dass der Beitrag 

von einem Konto eingezogen wird, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig: 

– Der Beitrag konnte zum Beginn der Versicherung eingezogen werden und 

– der Kontoinhaber widerspricht einer berechtigten Einziehung nicht. 

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, erhalten Sie 

eine Zahlungsaufforderung. Zahlen Sie den fälligen Beitrag unverzüglich nach, ist die 

Zahlung noch rechtzeitig. 

Haben Sie zu vertreten, dass wir den Beitrag wiederholt nicht einziehen konnten, 

können wir auf einen anderen Zahlungsweg außerhalb des Lastschriftverfahrens be-

stehen. 

7.4 Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten. 

7.5 Wenn eine Leistung fällig wird, verrechnen wir mögliche Beitragsrückstände mit der 

Leistung. 

 

 8. Was passiert, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

Erster Beitrag 

8.1 Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir von der Versiche-

rung zurücktreten. Dies gilt, solange die Zahlung nicht eingegangen ist. Wir dürfen 

nur zurücktreten, wenn Sie für die nicht rechtzeitige Zahlung verantwortlich sind. 

Sind Sie dafür nicht verantwortlich, müssen Sie uns dies nachweisen. 

8.2 Wir leisten nicht, wenn der Leistungsfall eintritt und der erste Beitrag noch nicht ge-

zahlt ist. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie durch eine eigenständige Mitteilung in 

Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam 

gemacht haben. Wir leisten, wenn Sie nachweisen, dass Sie für das Ausbleiben der 

Zahlung nicht verantwortlich sind. 

Folgebeitrag 

8.3 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist. 

Die Kosten hierfür müssen Sie übernehmen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei 

Wochen betragen. Diese Frist beginnt mit dem Erhalt unserer Mitteilung. 

Wenn Sie den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist begleichen, entfällt oder 

vermindert sich Ihr Schutz. In der Mitteilung werden wir Sie auf die Rechtsfolgen aus-

drücklich hinweisen. 
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 9. Wie können Sie Ihren monatlichen Beitrag erhöhen oder reduzieren? 

Erhöhung des Beitrags 

9.1 Sie können Ihren Beitrag auf bis zu 1.000 Euro erhöhen. 

Wenn Sie zu Vertragsbeginn einen Beitrag von mehr als 500 Euro monatlich verein-

bart haben, können Sie Ihren Beitrag maximal bis auf das Doppelte dieses Beitrags 

erhöhen. 

Darüber hinausgehende Erhöhungen sind mit unserer Zustimmung möglich. 

Die Erhöhung muss mindestens 10 Euro betragen. 

Für die Erhöhung verwenden wir die gleichen Rechnungsgrundlagen wie bei Ab-

schluss Ihrer Versicherung. 

Die Beitragserhöhung wird bei der Leistung im Todesfall gemäß 1.10 berücksichtigt. 

Sie können Beitragserhöhungen unabhängig von einer eventuell vereinbarten auto-

matischen Erhöhung vornehmen. 

Automatische Erhöhung von Beitrag und Leistungen 

9.2 Wenn Sie mit uns eine automatische Erhöhung vereinbart haben, erhöhen sich die 

Beiträge und Leistungen jährlich zum Jahrestag des Beginns der Versicherung. 

9.3 Wir informieren Sie rechtzeitig vor dem Termin über die Erhöhung. Der erhöhte 

Schutz gilt dann ab dem Termin der Erhöhung. 

9.4 Ihr Beitrag erhöht sich um den vereinbarten Erhöhungssatz. Die Mindesterhöhung 

für Ihren Monatsbeitrag beträgt 1,50 Euro. 

9.5 Wird der Beitrag erhöht, erhöht sich auch die Leistung im Todesfall gemäß 1.10. 

9.6 Für die Erhöhung verwenden wir die gleichen Rechnungsgrundlagen wie bei Ab-

schluss Ihrer Versicherung. 

9.7 Die automatische Erhöhung endet ein Jahr vor dem Ende der Anspardauer. 

9.8 Die Erhöhung gilt als abgelehnt und entfällt rückwirkend, wenn Sie 

– ihr bis zum Ende des ersten Monats nach dem Termin widersprechen oder 

– den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb von 2 Monaten nach dem Termin 

zahlen. 

9.9 Die automatischen Erhöhungen entfallen, wenn Sie dreimal hintereinander die Erhö-

hung ablehnen. 

9.10 Wenn automatische Erhöhungen, wie unter 9.9 beschrieben, entfallen sind, können 

Sie diese während der Anspardauer wieder einschließen. 

9.11 Wenn Sie bei Abschluss des Vertrags keine automatischen Erhöhungen vereinbart 

haben, können Sie das während der Anspardauer nachholen. 

Beiträge reduzieren 

9.12 Sie können die Höhe Ihrer monatlichen Beiträge reduzieren. 

9.13 Der neue Monatsbeitrag muss mindestens 10 Euro betragen, ansonsten ist es nicht 

möglich, den Beitrag zu reduzieren. 

9.14 Die Regelungen zur Wiederherstellung der Versicherung gemäß 13.5 gelten auch 

nach einer Reduzierung des Beitrags entsprechend. 

 

 10. Wie können Sie zusätzlich Geld einzahlen? 

Sie können in der Anspardauer einmal pro Monat zusätzlich zu Ihrem monatlichen 

Beitrag Geld zuzahlen. 
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Jede Zuzahlung muss mindestens 300 Euro betragen. Innerhalb eines Kalenderjahres 

können Sie höchstens 50.000 Euro zuzahlen. 

Höhere Zuzahlungen sind mit unserer vorherigen Zustimmung möglich. 

Für die Erhöhung verwenden wir die gleichen Rechnungsgrundlagen wie bei Ab-

schluss Ihrer Versicherung. 

Die Beitragsaufteilung gemäß der vereinbarten Anlagestrategie wird auch für die Zu-

zahlung verwendet. Die möglichen Anlagestrategien sind unter 2. beschrieben. 

Wir entnehmen Ihrem Zuzahlungsbetrag zunächst Kosten, wie unter 15. beschrie-

ben. Den Teil Ihrer Zuzahlung, der für die Fondsanlage verwendet wird, führen wir 

spätestens eine Woche nach Eingang der Zuzahlung den Anlagestöcken zu. 

Wir verwenden den letzten Börsentag vor dem Zuführungszeitpunkt, um diesen Teil 

der Zuzahlung in Fondsanteile umzurechnen. 

Bei der Berechnung der Todesfallleistung behandeln wir Zuzahlungen genauso wie 

monatliche Beiträge. 

 

Fondsanlage 

 

11. Wie kann die Fondsaufteilung und -auswahl durch Sie oder durch uns geändert 

werden? 

Änderung der Fondsaufteilung durch Sie 

11.1 Den Teil Ihres monatlichen Beitrags, den wir für die Fondsanlage verwenden, nennen 

wir Anlagebetrag. Für die Anlagebeträge können Sie eine prozentuale Aufteilung auf 

mehrere Fonds vereinbaren. 

11.2 Sie können die künftige Aufteilung Ihrer Anlagebeträge neu festlegen. Das nennt 

man Switchen. Für die neue Aufteilung der Anlagebeträge können Sie aus allen 

Fonds wählen, die wir zu dem Zeitpunkt anbieten. 

11.3 Darüber hinaus können Sie Ihr vorhandenes Fondsguthaben neu aufteilen. Dies wird 

auch als Shiften bezeichnet. Für die neue Aufteilung Ihres Fondsguthabens können 

Sie aus allen Fonds wählen, die wir zu dem Zeitpunkt anbieten. 

11.4 Umstellungen der Fondsaufteilung gemäß 11.2 oder einen Fondswechsel gemäß 

11.3 müssen Sie uns in Textform mitteilen. Die Umstellung beziehungsweise den 

Fondswechsel führen wir spätestens drei Börsentage, nachdem wir Ihre Mitteilung 

erhalten haben, durch. Wenn Sie in der Mitteilung einen späteren Änderungstermin 

angeben, führen wir die Umstellung zu diesem Termin durch. Wenn dies kein Bör-

sentag ist, erfolgt die Umstellung zum nächsten Börsentag. 

Insgesamt können Sie Anteile an maximal 25 verschiedenen Fonds halten. Von die-

sen können Sie bei der Aufteilung der Anlagebeträge maximal 10 Fonds berücksichti-

gen. Auf jeden dieser Fonds müssen mindestens 5 % der Anlagebeträge entfallen. 

11.5 Eine Änderung der Fondsaufteilung und ein Fondswechsel ist 12-mal pro Kalender-

jahr möglich. Die Änderung ist für Sie kostenlos. 

Änderung der Fondsauswahl durch uns 

11.6 Wir können weitere Fonds in unsere Fondsauswahl aufnehmen und vorhandene dar-

aus entfernen. Wenn wir die Auswahl für Neuverträge der Versicherung DURCH-

BLICK erweitern, werden wir die neuen Fonds auch für Ihren Vertrag zur Verfügung 

stellen. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds finden Sie auf unserer Internetseite. 

Ein Fonds kann von uns nur mit Zustimmung des Verantwortlichen Aktuars und nur 

dann aus der Auswahl entfernt werden, wenn für den Fonds eine erhebliche Ände-

rung eintritt. Dies kann beispielsweise 

– die Schließung oder Auflösung eines Fonds durch die Kapitalanlagegesellschaft, 

– die nachträgliche Erhebung oder Erhöhung von Kosten, mit denen wir beim 

Fondseinkauf belastet werden oder 

– die Beendigung der Kooperation mit der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft 
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sein. 

11.7 Wenn wir einen Fonds gemäß 11.6 aus unserer Fondsauswahl entfernen, von dem in 

Ihrem Vertrag Anteile gehalten werden, benachrichtigen wir Sie schriftlich. Wir nen-

nen Ihnen dann einen Fonds, der von den zur Verfügung stehenden Fonds vom Anla-

geprofil her dem bisherigen Fonds am ähnlichsten ist, und teilen Ihnen den Stichtag 

mit, zu dem der Fondswechsel stattfindet. 

Ab Zugang der Benachrichtigung können Sie innerhalb von vier Wochen einen Fonds 

aus unserer aktuellen Auswahl benennen, durch den der zu entfernende Fonds er-

setzt werden soll. Wenn Sie uns keinen Fonds nennen, werden wir den von uns in 

der Benachrichtigung genannten Fonds verwenden. 

Die Fondsbenennung ist keine Anlageempfehlung und beinhaltet keine Prognose 

oder Zusage der Dortmunder Lebensversicherung AG über die zukünftige Wertent-

wicklung. Das Risiko der Wertentwicklung tragen – wie bei dem bisherigen Fonds – 

Sie. Dieses Risiko haben wir unter 1.6 genauer beschrieben. 

Der Fondswechsel ist für Sie kostenlos. 

Rebalancing 

11.8 Sie haben gemäß 11.3 eine Aufteilung der Anlagebeträge festgelegt. Die von Ihnen 

gewählten Fonds entwickeln sich in der Regel unterschiedlich. Das führt im Lauf der 

Zeit dazu, dass sich die Aufteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds von 

der Aufteilung der Anlagebeträge unterscheidet.  

Wenn Sie den Tarifbaustein „Rebalancing“ mit uns vereinbart haben, schichten wir 

Ihr Fondsguthaben jährlich zum Jahrestag des Beginns der Versicherung so um, dass 

die Aufteilung des Fondsguthabens wieder an die zuletzt von Ihnen festgelegte Auf-

teilung der Anlagebeträge angeglichen wird. Diese Umschichtung ist für Sie kosten-

los. Der Wert des gesamten Fondsguthabens ändert sich dabei nicht. 

Das Rebalancing endet mit Beginn des unter 1.9 beschriebenen Ablaufmanage-

ments, spätestens mit dem Beginn der Rentenzahlung. Sie können es jederzeit vor-

her beenden. 

Je nachdem, wie sich die einzelnen Fonds entwickeln, kann dieser Tarifbaustein zu 

einer höheren oder geringeren Gesamtleistung bei Rentenbeginn führen. 

11.9 Die Euro-Beträge, die von einem in einen anderen Fonds umgeschichtet werden, be-

rechnen wir auf Basis von Fondswerten, die bis zu 7 Börsentage vor dem Jahrestag 

des Beginns der Versicherung ermittelt werden. Die Umschichtung selbst führen wir 

dann auf Basis der Fondswerte zum letzten Börsentag vor dem Jahrestag des Be-

ginns der Versicherung durch. Durch Kursänderungen in diesem Zeitraum kann die 

Fondsgewichtung auch unmittelbar nach dem Rebalancing von der angestrebten Ge-

wichtung abweichen. 

11.10 Wenn Sie das Rebalancing mit uns vereinbart haben, können Sie innerhalb des in 

11.9 beschriebenen Zeitraums keine Umstellung der Aufteilung der Anlagebeträge 

gemäß 11.2 und keinen Fondswechsel gemäß 11.3 durchführen. Beachten Sie außer-

dem: 

– Wenn Sie die Aufteilung der Anlagebeträge wie in 11.2 ändern, wird durch das Re-

balancing auch Ihr vorhandenes Fondsguthaben entsprechend auf die neu ausge-

wählten Fonds aufgeteilt. Insbesondere werden Anteile von Fonds, die bei der 

Aufteilung der Anlagebeträge nicht mehr berücksichtigt werden, in die anderen 

Fonds umgeschichtet. 

– Wenn Sie eine Umverteilung wie in 11.3 vornehmen, ohne die Aufteilung der Anla-

gebeträge zu ändern, wird diese Umverteilung durch das Rebalancing ganz oder 

teilweise aufgehoben. 

 

Stundung, Versi-

cherung beitrags-

frei stellen oder 

kündigen 

 

12. Wann können Sie eine Stundung der Beiträge mit uns vereinbaren? 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben die vereinbarten Beiträge zu zahlen, können Sie mit 

uns eine Stundung der Beiträge für maximal ein Jahr vereinbaren. 
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Dies ist nur möglich, wenn der unter 14.3 beschriebene Auszahlungsbetrag – abzüg-

lich gegebenenfalls bestehender Beitragsrückstände – mindestens einen Jahresbei-

trag beträgt. 

Für die Stundung erheben wir Stundungszinsen auf der Grundlage unserer jeweili-

gen Stundungsbedingungen. Der Schutz bleibt in dieser Zeit erhalten. 

Am Ende der Stundung können die gestundeten Beiträge in bis zu sechs Monatsra-

ten nachgezahlt oder durch eine Vertragsänderung ausgeglichen werden. Bei einer 

Vertragsänderung können Sie zwischen einer Reduzierung der Leistung oder einer 

Erhöhung des Beitrags wählen. 

 

 13. Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und welche Auswirkun-

gen hat dies auf unsere Leistungen? 

13.1 Sie können Ihre Versicherung auch weiterführen, ohne Beiträge zu zahlen. Dies kön-

nen Sie zu jedem Monatsende in Textform verlangen. In diesem Fall führen wir die 

Versicherung als beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Leistung im Todesfall 

weiter. Der Wert Ihrer Versicherung unter Berücksichtigung von 14.5 Satz 3 wird um 

den Abzug gemäß 13.2 sowie um rückständige Beiträge herabgesetzt. 

Die Leistung im Todesfall wird auf das Doppelte des verbleibenden Wertes Ihrer Ver-

sicherung begrenzt. 

13.2 Der in 13.1 genannte Abzug beträgt 50 Euro. Im Zweifel müssen wir Ihnen nachwei-

sen, dass er angemessen ist. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug nicht ange-

messen ist, setzen wir ihn entsprechend herab oder er entfällt. 

Hierbei gilt 14.8 entsprechend. 

13.3 Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen, kann das für Sie Nachteile haben. In 

der Anfangszeit Ihres Vertrags ist der Wert der Versicherung nach Beitragsfreistel-

lung in der Regel niedriger als die Summe der gezahlten Beiträge, da aus diesen auch 

Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten finanziert werden und der 

oben erwähnte Abzug erfolgt. 

Die Abschluss- und Vertriebskosten haben wir unter 15.2 bis 15.7 beschrieben. Die 

Verwaltungskosten stehen unter 15.8 und 15.9. 

Auch in den Folgejahren erreicht der Wert der Versicherung nicht unbedingt die 

Höhe der gezahlten Beiträge. 

13.4 Wenn Sie verlangen, dass Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt wird, prüfen wir zu-

nächst den gemäß 13.1 herabgesetzten Wert Ihrer Versicherung. Sollte dieser weni-

ger als 1.000 Euro betragen, zahlen wir stattdessen den unter 14.3 beschriebenen 

Auszahlungsbetrag und die Versicherung erlischt. 

Wiederherstellung der Versicherung 

13.5 Nach der Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung haben Sie für 3 Jahre nach 

Wirksamwerden der Beitragsfreistellung einen Anspruch auf Wiederherstellung der 

Versicherung. Die Versicherung wird dann mit dem vorher vereinbarten Beitrag fort-

geführt. Sie können die Summe der nicht gezahlten Beiträge in einem Betrag oder 

durch eine entsprechende Erhöhung des laufenden Beitrags nachzahlen. Eine rück-

wirkende Anlage von Beiträgen erfolgt nicht. 

Die Wiederherstellung erfolgt mit den ursprünglichen Rechnungsgrundlagen.  

Aufgrund der Entwicklung der Fondswerte Ihrer Versicherung kann sich zum verein-

barten Beginn der Rentenzahlung ein Wert der Versicherung ergeben, der deutlich 

von dem Wert abweicht, der sich ohne die Beitragsfreistellung mit anschließender 

Wiederherstellung der Versicherung ergeben hätte. 
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 14. Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Leistung erbringen 

wir? 

Kündigung 

14.1 Sie können Ihre Versicherung vor Beginn der Rentenzahlung zu jedem Monatsende 

in Textform kündigen. 

Eine Kündigung nach Beginn der Rentenzahlung ist nicht möglich. 

14.2 Sie können sich auch anstelle einer Kündigung Geld gemäß 4. auszahlen lassen. 

 

 Auszahlungsbetrag 

14.3 Bei Kündigung zahlen wir 

– den Rückkaufswert, siehe 14.5, 

– vermindert um den Abzug, siehe 14.6, und 

– zuzüglich der Leistung aus der Überschussbeteiligung, siehe 14.9, aus. 

Beitragsrückstände werden vom Auszahlungsbetrag abgezogen. 

14.4 Den Auszahlungsbetrag erbringen wir grundsätzlich in Geld. Sie können jedoch alter-

nativ für den Teil des Auszahlungsbetrags, der auf Fondsanteile entfällt, eine Über-

tragung der Anteile verlangen. Die Übertragung erfolgt auf Ihre Kosten. Wir haben 

unter 15.11 beschrieben, welche Kosten Sie bei der Übertragung von Fondsanteilen 

tragen müssen. 

Wir behalten uns vor, nur ganze Anteile zu übertragen und den Wert gebrochener 

Anteile auszuzahlen. 

Rückkaufswert 

14.5 Der Rückkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes der zum Kündi-

gungstermin vorhandene Wert der Versicherung gemäß 1.5. Stichtag für die Ermitt-

lung der Fondswerte ist der letzte Börsentag vor dem Kündigungstermin. Der Rück-

kaufswert ist mindestens der Betrag des Wertes Ihrer Versicherung, der sich bei 

gleichmäßiger Verteilung der gemäß 15.4 angesetzten Abschluss- und Vertriebskos-

ten auf die ersten fünf Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszahlungs-

dauer kürzer als fünf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitragszahlungsdauer. 

Abzug 

14.6 Der in 14.3 genannte Abzug beträgt 50 Euro. 

Wenn sicheres Guthaben, welches wir unter 1.7 beschreiben, im Wert Ihrer Versiche-

rung vorhanden ist, erhöht sich dieser Abzug noch um einen Anteil in Prozent des 

sicheren Guthabens. Dieser Anteil beträgt im ersten Versicherungsjahr 0,5 % multi-

pliziert mit der um 10 verminderten Anspardauer in vollen Jahren. Wir ziehen jedoch 

maximal 20 % ab. Beispiel: Bei einer Anspardauer von 25 Jahren ergibt sich für das 

erste Versicherungsjahr ein Anteil von 0,5 % x 15 = 7,5 %. 

In den Folgejahren vermindert sich der Anteil jährlich um 0,5 %-Punkte. 

14.7 Im Zweifel müssen wir Ihnen nachweisen, dass der in 14.6 beschriebene Abzug zu-

lässig ist. Wir halten den Abzug für angemessen, weil dieser unter anderem zum Aus-

gleich von kollektiv gestelltem Risikokapital verwendet wird. Wenn Sie uns nachwei-

sen, dass der Abzug nicht angemessen ist, setzen wir ihn entsprechend herab oder 

er entfällt. 

14.8 Abweichend von 14.6 wird bei Kündigung kein Abzug erhoben, wenn Sie das 62. Le-

bensjahr vollendet haben. 

Überschussbeteiligung 

14.9 Die Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussanteile sind in dem Wert der Versi-

cherung bereits enthalten. Hinzu kommt gegebenenfalls die Ihrem Vertrag gemäß 
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3.3 c zuzuteilenden Bewertungsreserven, soweit solche bei Kündigung vorhanden 

sind. 

Wichtige Hinweise zur Kündigung 

14.10 Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile haben. In der Anfangs-

zeit Ihres Vertrags ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie Verwaltungskosten nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden. 

Die Abschluss- und Vertriebskosten haben wir unter 15.2 bis 15.7 beschrieben. Die 

Verwaltungskosten stehen unter 15.8 und 15.9. 

Der Rückkaufswert erreicht auch in den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der 

gezahlten Beiträge. Zudem erheben wir den Abzug gemäß 14.6. 

14.11 Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen. 

 

Kosten Ihrer Versi-

cherung 

 

15. Welche Kosten entstehen bei Ihrer Versicherung? 

15.1 Bei Ihrer Versicherung können die folgenden Kosten entstehen: 

– Abschluss- und Vertriebskosten, 

– Verwaltungskosten sowie 

– anlassbezogene Kosten. 

Welche dieser Kosten bei Ihrem Vertrag anfallen und in welcher Höhe diese Kosten 

anfallen, hängt von Ihrer gewählten Tarifvariante ab. Diese kann nach Vertragsab-

schluss nicht gewechselt werden. Sie können die Kosten Ihrem Kundeninformations-

blatt entnehmen. 

Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Verwaltungskosten haben wir bei der 

Kalkulation Ihrer Versicherung bereits berücksichtigt. Sie müssen deshalb nicht ge-

sondert von Ihnen gezahlt werden. 

Anlassbezogene Kosten können zu den unter 15.11 und 15.12 beschriebenen Anläs-

sen anfallen. Diese sind zusätzlich zu Ihrem Beitrag zu zahlen. 

Abschluss- und Vertriebskosten 

15.2 Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören 

– die Provisionszahlung für die Beratungsleistung des Vermittlers, 

– Kosten, um Ihren Antrag zu prüfen, und 

– Kosten, um Ihre Versicherungsunterlagen zu erstellen. 

15.3 Wenn wir bei Ihrem Vertrag Abschluss- und Vertriebskosten erheben, sind diese in 

die Beiträge der ersten Jahre der Beitragszahlungsdauer einkalkuliert. 

15.4 Einen Teil der Abschluss- und Vertriebskosten verrechnen wir dabei nach einem Ver-

fahren, das durch die folgenden rechtlichen Grundlagen bestimmt wird: 

– § 4 Deckungsrückstellungsverordnung, 

– § 169 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz in Verbindung mit 

– § 25 Absatz 2 Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung. 

Das bedeutet, dass Sie diese Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig in den ers-

ten 5 Jahren durch Teile Ihrer Beiträge tilgen. 

15.5 Auch in die Beiträge der Jahre 6, 7 und 8 können Abschluss- und Vertriebskosten ein-

gerechnet sein. 

15.6 Von Zuzahlungen, die unter 10. beschrieben werden, ziehen wir die Abschluss- und 

Vertriebskosten jeweils einmalig zum Erhöhungstermin ab. 
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 15.7 Wenn wir bei Ihrem Vertrag Abschluss- und Vertriebskosten erheben, hat die be-

schriebene Kostenverrechnung zur Folge, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung 

nur geringe Beträge für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Nähere Informationen 

dazu sind unter 14. Zu finden. 

Verwaltungskosten 

15.8 Unsere Verwaltungskosten beinhalten alle Sach- und Personalaufwendungen, die für 

den laufenden Versicherungsbetrieb erforderlich sind. 

15.9 Die Verwaltungskosten werden über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt. Ihre Höhe 

kann für jedes Jahr der Vertragslaufzeit unterschiedlich sein. 

Einen Teil der Verwaltungskosten verrechnen wir direkt mit Ihren Beiträgen. 

Den übrigen Teil der Verwaltungskosten entnehmen wir monatlich aus dem Wert 

Ihrer Versicherung. 

Bei Zuzahlungen gemäß 10. ziehen wir einen Teil der Verwaltungskosten einmalig 

zum Erhöhungstermin ab. 

Höhe der Kosten 

15.10 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der einkalkulier-

ten Verwaltungskosten können Sie für jedes Jahr der Vertragslaufzeit dem Kundenin-

formationsblatt entnehmen. 

Anlassbezogene Kosten 

15.11 Bei einer Übertragung von Fondsanteilen gemäß 1.17 und 14.4 berechnen wir Über-

tragungskosten von 1 % des Wertes der Fondsanteile, maximal jedoch 50 Euro. Die 

Übertragungskosten tragen Sie. 

15.12 Wenn aus von Ihnen veranlassten Gründen zusätzlicher Aufwand entsteht, können 

wir Ihnen die zusätzlichen Kosten in Rechnung stellen. 

Dies gilt bei 

– Ausstellung eines neuen Versicherungsscheins, 

– Fristsetzung in Textform bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen, 

– Verzug mit Beiträgen, 

– Rücklastschriften, 

– Durchführung von Vertragsänderungen, soweit nicht vertraglich vereinbarte Opti-

onen ausgeübt werden, 

– Bearbeitung von Abtretungen oder Verpfändungen, 

– Ermittlung einer geänderten Postanschrift, sofern die Änderung uns nicht wie un-

ter 23 beschrieben mitgeteilt wurde, 

– interner Teilung des Vertrags gemäß § 10 Versorgungsausgleichsgesetz im Falle 

einer Scheidung. 

Wir berechnen für diese Kosten eine Pauschale. Sie orientiert sich an unserem regel-

mäßig entstehenden Aufwand. Wenn Sie uns nachweisen, dass die Pauschale nicht 

angemessen ist, setzen wir sie entsprechend herab oder sie entfällt. 

Darüber hinaus belasten wir Sie nur dann mit Kosten, wenn dies nach gesetzlichen 

Vorschriften ausdrücklich zulässig ist. 

 

Vertragliche 

Grundlagen 

 

16. Wann beginnt Ihr Schutz? 

Ihr Schutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen wurde. Er beginnt jedoch nicht 

vor dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung. Allerdings 

entfällt unsere Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags. 

Wann die Zahlung des ersten Beitrags als rechtszeitig gilt, können Sie unter 7.2 nach-

lesen. 
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 17. Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen oder Krieg? 

Unsere Leistungspflicht besteht unabhängig von der Ursache des Versicherungsfalls. 

Wir gewähren Schutz auch dann, wenn Sie während des Wehr- oder Polizeidienstes 

oder bei inneren Unruhen versterben. 

 

 18. Was gilt bei vorsätzlicher Selbsttötung? 

18.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit Abschluss des Vertrags mindes-

tens 3 Jahre vergangen sind. 

18.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahresfrist zahlen wir nur dann die 

volle Leistung im Todesfall, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Tat aufgrund 

krankhafter Störungen der Geistestätigkeit und ohne die Möglichkeit, selbstbe-

stimmt zu handeln, begangen wurde. Andernfalls zahlen wir den für den Todestag 

berechneten Wert Ihrer Versicherung. 

18.3 Die Punkte 18.1 und 18.2 gelten entsprechend bei einer unsere Leistungspflicht er-

weiternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung. Die in 18.1 

beschriebene Frist beginnt mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versiche-

rung bezüglich des geänderten oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen. 

 

 19. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Leistungen erhalten möchten? 

19.1 Wenn Sie eine Leistung aus dem Vertrag in Anspruch nehmen möchten, können wir 

verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein Zeugnis über den Tag Ihrer Ge-

burt sowie die in 24. Beschriebene Auskunft vorgelegt werden. 

19.2 Wir können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten ein amtliches Zeugnis dar-

über verlangen, dass Sie noch leben. 

19.3 Der Tod muss uns unverzüglich mitgeteilt werden. Zusätzlich zu dem Versicherungs-

schein ist uns eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort enthält, einzu-

reichen. 

Darüber hinaus können wir ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über 

die Todesursache sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod geführt 

hat, verlangen. 

19.4 Um unsere Leistungspflicht zu klären, können wir zusätzliche Nachweise verlangen 

und erforderliche Untersuchungen durchführen. Die mit den Nachweisen verbunde-

nen Kosten trägt derjenige, der die Leistung beansprucht. 

19.5 Unsere Geldleistungen überweisen wir dem Empfänger der Leistung auf seine Kos-

ten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 

trägt der Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

19.6 Bei der Übertragung von Fondsanteilen muss uns der Empfänger der Leistung ein 

Depot mitteilen, auf das wir die Anteile übertragen können. Für Kosten und Gefahr-

tragung gilt 19.5 entsprechend. 

19.7 Wenn die Erbringung einer Leistung erfordert, dass wir Fondsanteile veräußern, 

müssen wir uns vorbehalten, den Wert der Anteile erst nach der Veräußerung zu er-

mitteln. Diese Veräußerung nehmen wir – unter Wahrung der Interessen aller unse-

rer Versicherungsnehmer – unverzüglich vor. In diesem Fall finden die Bestimmun-

gen für den Bewertungszeitpunkt keine Anwendung. 

 

 20. Wer erhält die vereinbarten Leistungen? 

Empfänger der Leistungen 

20.1 Als Versicherungsnehmer bestimmen Sie, wer die Leistungen erhält. Diese Entschei-

dung können Sie widerruflich oder unwiderruflich treffen. 

Widerruflich heißt: 
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Der Empfänger der Leistungen hat den Anspruch auf eine Leistung erst, wenn die 

Leistung fällig wird. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Erklärung jederzeit 

widerrufen und einen neuen Empfänger bestimmen. 

Nach dem Tod kann das Bezugsrecht nicht mehr widerrufen werden. 

Unwiderruflich heißt: 

Es steht sofort fest, wer die Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung vorliegt, kann 

dieses Recht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich bestimmten Empfängers 

der Leistung geändert werden. 

Wenn Sie einen Empfänger der Leistungen bestimmen, ist diese Bestimmung grund-

sätzlich widerruflich. Wenn Sie eine unwiderrufliche Bestimmung treffen möchten, 

müssen Sie uns dies ausdrücklich mitteilen. 

Wenn Sie niemanden bestimmen, leisten wir an Sie oder an Ihre Erben. 

Abtretung und Verpfändung 

20.2 Das Recht auf eine Leistung können Sie grundsätzlich ganz oder teilweise an Dritte 

abtreten oder verpfänden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die rechtlichen Voraus-

setzungen erfüllt sind. 

Mitteilung des Empfängers 

20.3 Bestimmen oder widerrufen Sie einen Empfänger der Leistung, wie unter 20.1 be-

schrieben, oder treten Sie das Recht auf die Leistung ab oder verpfänden dieses, wie 

unter 20.2 beschrieben, wird dies erst wirksam, wenn Sie uns die Änderung in Text-

form mitteilen. 

Auch andere Personen können Rechte an Ihrem Vertrag haben, wenn Sie das zuvor 

veranlasst haben. Zum Beispiel durch eine unwiderrufliche Bestimmung, Abtretung 

oder Verpfändung. In diesem Fall wird die Änderung nur mit Zustimmung der ande-

ren Person wirksam. 

 

 21. Wie wichtig ist der Versicherungsschein? 

21.1 Wir können Ihnen den Versicherungsschein in Textform übermitteln. Stellen wir die-

sen als Dokument in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde vor. Sie können die 

Ausstellung als Urkunde verlangen. 

21.2 Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus 

dem Vertrag zu verfügen. Hierzu gehört insbesondere, die Leistungen in Empfang zu 

nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde seine Be-

rechtigung nachweist. 

 

Sonstige Vertrags-

bestimmungen 

 

22. Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung erfahren? 

22.1 Sie erhalten von uns jährlich eine Mitteilung. Diese enthält die Anzahl und den Wert 

der Ihrem Vertrag gutgeschriebenen Fondsanteile sowie den erreichten Wert der 

Versicherung. 

22.2 Auf Wunsch geben wir Ihnen den Wert Ihrer Versicherung jederzeit an. 

 

 23. Was gilt, wenn sich Ihr Name oder Ihre Adresse ändert? 

Wenn sich Ihr Name oder Ihre Adresse ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-

teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, 

eine an Sie zu richtende Willenserklärung, wie zum Beispiel die Erklärung des Rück-

tritts vom Vertrag oder die Kündigung, an Ihre uns zuletzt bekannte Adresse per Ein-

schreiben zu schicken. Drei Tage danach gilt die Willenserklärung als zugegangen. 
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 24. Was müssen Sie uns außerdem mitteilen? 

24.1 Wir können aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbei-

tung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sein, 

zum Beispiel, wenn Sie eine Leistung bekommen. Dann müssen Sie uns die notwen-

digen Informationen, Daten und Unterlagen unverzüglich zur Verfügung stellen. 

Diese Verpflichtung gilt  

– bei Abschluss der Versicherung, 

– bei Änderung nach Abschluss der Versicherung oder 

– auf Nachfrage. 

Dies gilt auch, soweit es sich um Informationen, Daten und Unterlagen von dritten 

Personen handelt, die Rechte an dem Vertrag haben. 

24.2 Notwendige Informationen im Sinne von 24.1 sind beispielsweise Umstände, die für 

die Beurteilung 

– Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit, 

– der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die 

  Rechte an Ihrem Vertrag haben, und 

– der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers maßgebend sein können. 

Dazu zählen insbesondere 

– die deutsche oder ausländische(n) Steueridentifikationsnummer(n), 

– das Geburtsdatum, 

– der Geburtsort und 

– der Wohnsitz. 

24.3 Wenn Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder 

nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, melden wir bei einer entsprechenden gesetz-

lichen Verpflichtung Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen 

Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, wenn gegebenenfalls keine steuerliche Ansäs-

sigkeit im Ausland besteht. 

24.4 Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß 24.1 und 24.2 kann dazu führen, 

dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt so lange, bis Sie uns die für die Erfül-

lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung ge-

stellt haben. 

 

 25. Welches Recht gilt für diese Versicherung? 

Für diese Versicherung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 26. Was können Sie bei Meinungsverschiedenheiten tun? 

26.1 Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit uns nicht einer Meinung oder der Ansicht 

sein, wir hätten uns falsch verhalten, bedauern wir dies sehr – bitte sprechen Sie uns 

an. Wir sind jederzeit bemüht, Ihnen Ihren Schutz, unsere Rechtsauffassung und un-

ser Vorgehen zu erläutern und eine einvernehmliche Regelung zu finden. 

26.2 Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit 

uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen 

insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen.  

Versicherungsombudsmann 

26.3 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherun-

gen wenden. Diesen erreichen Sie wie folgt: 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632 

10006 Berlin 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

http://www.versicherungsombudsmann.de/
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Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 

kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlich-

tungsverfahren teilzunehmen. 

26.4 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder 

per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online 

an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird 

dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

Versicherungsaufsicht 

26.5 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenhei-

ten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige 

Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Internet: www.bafin.de 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht 

verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg 

26.6 Sie können auch vor Gericht gehen. 

26.7 Wenn Sie gegen uns klagen wollen, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser 

Sitz oder die für den Vertrag zuständige Niederlassung liegt. Zuständig ist auch das 

Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. 

Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maß-

geblich. 

26.8 Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem Gericht erheben, das für 

Ihren Wohnsitz zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres ge-

wöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. 

26.9 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts in das Aus-

land, sind für Klagen aus dem Vertrag die Gerichte in Deutschland zuständig. 

 

 27. Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen? 

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrags aus irgendeinem Grund unwirksam 

sind oder werden, hat dies keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des übrigen Ver-

trags. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.bafin.de/
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 Wichtige Begriffe 
 

 28. Kurze Erläuterung einiger wichtiger Begriffe 

Diese Erläuterung ist nicht abschließend. Für den Vertragsinhalt sind nur die Bedin-

gungen maßgeblich. 

 

Anlagestock 

 

Die Fondsanteile der von Ihnen gewählten Fonds führen wir in einer gesonderten 

Abteilung unseres Sicherungsvermögens. Diese wird als Anlagestock bezeichnet. 

 

Aktuar 

 

Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete Sachverständige. Sie sind Experten in 

Mathematik, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, die sich mit Fragestellungen 

und Risiken im Versicherungs- und Finanzbereich auseinandersetzen. Ein Aktuar 

prüft zum Beispiel, ob die Beiträge zum Risiko passen, damit wir alle Leistungen auch 

erbringen können. Der Verantwortliche Aktuar eines Versicherungsunternehmens ist 

ein Aktuar mit bestimmten, gesetzlich festgelegten Verpflichtungen gegenüber dem 

Vorstand und der Aufsichtsbehörde. 

 

Beitragsfrei 

 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Versicherung beitragsfrei zu stellen. Sie müssen dann 

keine weiteren Beiträge mehr zahlen. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein 

müssen und welche Auswirkungen das auf Ihren Vertrag hat, steht in den Bedingun-

gen. 

 

Bewertungsreser-

ven 

 

Wenn wir Geld in eine Kapitalanlage investieren, kann der Wert dieser Investitionen 

steigen. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen Wert und dem aktuellen Wert 

dieser Anlagen wird als Bewertungsreserven bezeichnet. 

Beispiel: Wir haben eine Aktie zum Kurs von 100 Euro gekauft. Wenn der tatsächliche 

Kurs der Aktie zu einem Bilanzstichtag bei 110 Euro steht, ist eine Bewertungsre-

serve in Höhe von 10 Euro entstanden, da die Aktie in der Bilanz nur mit ihrem An-

schaffungspreis in Höhe von 100 Euro ausgewiesen wird. 

 

Deckungsrückstel-

lungsverordnung 

 

Deckungsrückstellungen sind Geldbeträge, die wir zurücklegen, um zukünftige Zah-

lungen an unsere Kunden sicherzustellen. Die Deckungsrückstellungsverordnung 

enthält Vorschriften zur Berechnung von Deckungsrückstellungen für Versicherungs-

unternehmen. 

 

Fondsanteil 

 

Wenn Geld in Fonds investiert wird, erwirbt der Anleger Anteile an diesem Fonds. 

Diese werden Fondsanteile genannt. Mit jedem Fondsanteil nimmt der Anleger an 

der Wertentwicklung des Fonds teil. 

 

Garantiezins 

 

Der Gesamtzins Ihrer Versicherung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Dem Ga-

rantiezins und Überschüssen. 

Der Garantiezins ist die Mindestverzinsung, die wir für die gesamte Vertragslaufzeit 

garantieren. 

 

Mindestzufüh-

rungsverordnung 

 

Die Mindestzuführungsverordnung ist eine Verordnung für deutsche Lebensversi-

cherer. In dieser Verordnung ist geregelt, in welchem Maße Lebensversicherer die 

Versicherungsnehmer mindestens an den erwirtschafteten Überschüssen beteiligen 

müssen. 

 

Rechnungsgrundla-

gen 

 

Rechnungsgrundlage;Rechnungsgrundlagen 

Um Ihre mögliche Rente zu kalkulieren, greifen wir auf so genannte Rechnungs-

grundlagen zurück. Die Rechnungsgrundlagen sind sorgfältig ermittelte Annahmen 

dazu, wie sich die versicherten Risiken, die Zinsen und die Kosten entwickeln werden. 

 

Rentenfaktor 

 

Der Rentenfaktor gibt an, wie viel Rente Sie pro 10.000 Euro Ihres angesparten Gut-

habens erhalten. 

Wenn Sie beispielsweise 100.000 Euro angespart haben und der Rentenfaktor 25 be-

trägt, erhalten Sie eine Rente von 250 Euro. 

Hinzu kommt dann noch eine zusätzliche Rente aus der Überschussbeteiligung. 
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Rückkaufswert 

 

Der Rückkaufswert ist der Betrag, den Sie erhalten, wenn Sie die Versicherung vorzei-

tig kündigen. 

Dieser Betrag kann niedriger sein als das, was Sie eingezahlt haben, da Gebühren 

und andere Kosten abgezogen werden. 

 

Schriftlich 

 

Schriftlich beziehungsweise Schriftform bedeutet, dass eine Erklärung in einem Do-

kument niedergeschrieben und mit einer eigenhändigen Unterschrift des Erklären-

den unterschrieben werden muss. Eine digitale Unterschrift ist für die Schriftform 

nicht ausreichend. Die Erklärung können Sie uns als einfachen Brief zukommen las-

sen. Die Abgabe der Erklärung per E-Mail oder Fax ist nicht ausreichend. 

Geregelt ist die Schriftform in § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 

Sicherungsvermö-

gen 

 

Mit dem Sicherungsvermögen finanzieren wir alle Leistungen und Garantien, die wir 

gegenüber den Versicherungsnehmern aussprechen. Damit dies langfristig funktio-

niert, ist ein Großteil des Sicherungsvermögens in Anlagen mit einem geringen Risiko 

investiert.  

Darüber hinaus können wir mit dem Sicherungsvermögen eine Rendite erwirtschaf-

ten, die wir in Form von Überschüssen an die Versicherungsnehmer weitergeben. 

 

Textform 

 

Eine Erklärung in Textform können Sie zum Beispiel per Brief oder E-Mail abgeben. 

Dabei müssen wir den Absender eindeutig als Person erkennen können. Geregelt ist 

die Textform in § 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 

Überschüsse 

 

Überschüsse sind zusätzliche Erträge, die wir erwirtschaften. Diese können zum Bei-

spiel aus einer guten Entwicklung der Kapitalanlage entstehen. 

An diesen beteiligen wir Sie. 

 

Unverzüglich 

 

Unverzüglich bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“ und ist in § 121 Absatz 1 Satz 1 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt. Unverzüglich bedeutet nicht „sofort“ son-

dern „so früh wie möglich“. Dabei wird auch berücksichtigt, dass im Einzelfall eine ge-

wisse Überlegungsfrist notwendig ist. 

Allerdings sind hierbei auch unsere Interessen zu berücksichtigen. 

 

Versicherungsneh-

mer 

 

Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner. Er hat die Rechte und Pflichten, 

die sich aus der Versicherung ergeben. In der Regel zahlt der Versicherungsnehmer 

zum Beispiel die Beiträge und kann Erklärungen abgeben. 

 

Versicherungs-

schein 

 

Der Versicherungsschein ist der Nachweis, dass Sie die Versicherung DURCHBLICK 

bei uns abgeschlossen haben. Sie erhalten den Versicherungsschein von uns in der 

Regel in Papierform. Dann handelt es sich um eine Urkunde. Bewahren Sie diese 

bitte sorgfältig auf. Sie ist der Nachweis, dass Sie im Leistungsfall berechtigt sind, die 

Leistung von uns zu bekommen. 

 

versicherungstech-

nisches Alter 

 

Das versicherungstechnische Alter wird berechnet, indem das Geburtsjahr von dem 

aktuellen Kalenderjahr abgezogen wird. Das bedeutet, dass sich das versicherungs-

technische Alter immer zum 1. Januar um ein Jahr erhöht. 

Das versicherungstechnische Alter kann daher vom tatsächlichen Alter abweichen. 

 

Versicherungsun-

ternehmens-Rech-

nungslegungsver-

ordnung 

 

Die Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung enthält Regeln für 

die Rechnungslegung, die bei Versicherungsunternehmen zusätzlich zu denen aus 

dem Handelsgesetzbuch eingehalten werden müssen. Die Regeln helfen zum Bei-

spiel dabei sicherzustellen, dass Garantieversprechen an Kunden erfüllt werden kön-

nen. 

 

Versicherungsver-

tragsgesetz 

 

Im Versicherungsvertragsgesetz ist geregelt, wie Versicherungsverträge ausgestaltet 

sein müssen. In ihm werden in Ergänzung zum Bürgerlichen Gesetzbuch Rechte und 

Pflichten von Versicherungsnehmern, Versicherern und Versicherungsvermittlern be-

schrieben. 
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Verzug 

 

Verzug bedeutet, dass Sie die Beiträge zu Ihrer Versicherung nicht rechtzeitig gezahlt 

haben, obwohl Sie hierzu verpflichtet waren. Geregelt ist der Verzug in § 286 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 



Bei Ihrer Versicherung DURCHBLICK handelt es sich um eine Fondsgebundene Rentenversicherung. 
Hier finden Sie allgemeine Informationen zur steuerlichen Behandlung von Fondsgebundenen 
Rentenversicherungen. 
 
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit. 
Für spezielle Steuerfragen wenden Sie sich bitte an Steuerberater oder Finanzbehörden.

Einkommensteuer

Wer ist steuerpflichtig?

In der Regel ist der Versicherungsnehmer bzw. dessen Rechtsnachfolger steuerpflichtig. 

Wenn ein Bezugsrecht unwiderruflich eingeräumt ist, gilt der Empfänger der Leistung als Steuer-
pflichtiger. Bei widerruflicher Einräumung gilt dies erst bei Eintritt des Erlebensfalls. Im Falle der 
Abtretung von Ansprüchen auf die Versicherungsleistung bleibt der Abtretende steuerpflichtig, 
wenn er weiterhin die Erträge erzielt.

Wie werden Ihre Beiträge für DURCHBLICK steuerlich behandelt?
 
Sie können Ihre Beiträge nicht als Vorsorgeaufwendungen nach § 10 EStG steuerlich geltend 
machen.

Wie werden die Leistungen aus DURCHBLICK einkommensteuerlich behandelt? 
 
Einmalige Kapitalleistungen im Todesfall der versicherten Person sind einkommensteuerfrei.

Einmalige Kapitalauszahlungen im Erlebensfall

Der steuerpflichtige Ertrag ist die Differenz zwischen der Kapitalleistung und Ihren gezahlten 
Beiträgen.

Bei Fondsgebundenen Versicherungen, bei denen den Verträgen Anteileinheiten aus Investment-
fonds zugeordnet sind, sind 15 % des Unterschiedsbetrags steuerfrei oder dürfen nicht bei der 
Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden, wenn die Differenz aus Investmenterträgen stammt 
(§ 20 Abs. 1 NR. 6 S. 9 EStG). 

Die Steuerfreistellung wird gewährt, um die steuerliche Vorbelastung von Investmentfonds durch 
das Investmentsteuerreformgesetz zu berücksichtigen. 

Von dem steuerpflichtigen Ertrag behalten wir vorab immer 25 % Steuern, den darauf entfallenden 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer ein. 

Vom Steuerpflichtigen kann hier der Sparpauschbetrag berücksichtigt werden. 
Für Alleinstehende sind das 1.000 Euro, für zusammen veranlagte Ehepaare 2.000 Euro. 

Damit ist die Einkommensteuer abgegolten.

Allgemeine Steuerhinweise zu Ihrer Versicherung 
DURCHBLICK
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In zwei Fällen gibt es eine Sonderregelung, die den Steuerpflichtigen besser stellt:
• Der individuelle Steuersatz liegt unter 25 %.
• Die Erträge müssen nur zur Hälfte mit dem individuellen Steuersatz versteuert werden, wenn sie 
 • nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen 
  und
 • nach Ablauf einer Mindestvertragsdauer von 12 Jahren 
ausgezahlt werden

In diesen Fällen kann die zu viel gezahlte Steuer über die Einkommensteuererklärung beim Finanz-
amt zurückgefordert werden.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie nachträglich wesentliche Vertragsmerkmale Ihrer Versicherung ändern, 
kann das dazu führen, dass die Mindestvertragsdauer von vorne anfängt. 

Beispiele für nachträgliche Änderungen wesentlicher Vertragsmerkmale sind Beitragserhöhungen 
und Zuzahlungen. 
• Erhöhungen gelten in ihrem Umfang steuerlich als gesonderter neuer Vertrag, für den die  

Mindestvertragsdauer ab dem vereinbarten Erhöhungszeitpunkt neu beginnt. 
• Wenn sich die Beiträge verringern oder bereits zu Vertragsbeginn vereinbarte Änderungen  

umgesetzt werden, ist das kein Problem. 
• Wenn Sie die Versicherungsart wechseln, gilt das steuerlich als Abschluss eines neuen Vertrages.

Lebenslange Rentenzahlungen aus dem klassischen Rentenbezug

Rentenzahlungen, die bis zum Tod der versicherten Person gezahlt werden, unterliegen bei dem 
klassischen Rentenbezug der Ertragsanteilsbesteuerung nach § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a) bb) EstG. 
Zusätzlich zur Einkommensteuer können Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer anfallen. 

Der Ertragsanteil ist abhängig vom Alter bei Rentenbeginn.

Abgekürzte bzw. verlängerte Rentenzahlungsdauer

Die Differenz zwischen der einzelnen (Renten-) Zahlung und den anteilig auf diese (Renten-)Zahlung 
berechneten Beiträgen wird als steuerpflichtiger Ertrag erfasst.

Diese Erträge aus Leibrenten mit einer vertraglich vereinbarten Höchstlaufzeit (abgekürzte 
Leibrenten) und wiederkehrende Bezüge, die nicht auf die Lebenszeit, sondern auf eine festgelegte 
Dauer zu entrichten sind (Zeitrenten), sind – entsprechend der Besteuerung einmaliger Kapital-
auszahlungen im Erlebensfall – zur Hälfte mit dem individuellen Steuersatz zu versteuern, wenn 
sie nach Vollendung des 62. Lebensjahres und nach Ablauf von 12 Jahren nach Vertragsabschluss 
ausgezahlt werden.
 
In allen anderen Fällen gilt für die Erträge in vollem Umfang die 25 %-ige Abgeltungsteuer. 
Das gilt auch für Leibrenten mit einer Mindestlaufzeit, wenn die Rentengarantiezeit über die nach 
der Sterbetafel der Tarifkalkulation zu ermittelnden Lebenserwartung der versicherten Person 
hinausgeht.

ST
EU

ER
DD

.10
24

  S
ei

te
 2

 v
on

 4



Erbschaft- und Schenkungsteuer

Wann unterliegen Leistungen aus Ihrer Versicherung DURCHBLICK der Erbschaft- und Schenkungs-
steuer? 

Leistungen aus Rentenversicherungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wenn bei 
Schenkung oder durch den Tod des Versicherungsnehmers die Leistung von einem Dritten erworben 
wird. Dies kann zum Beispiel aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses der Fall sein. 
 
Zu versteuern ist die Leistung, wenn sie zusammen mit dem übrigen Erbe die Freibeträge des 
§ 16 ErbStG übersteigt: Für Ehegatten betragen die Freibeträge 500.000 Euro, für Kinder 400.000 Euro 
(Steuerklasse I). Für weiter entfernte Verwandte gelten geringere Freibeträge.
 
Die Freibeträge gelten auch für Vermögensübertragungen zu Lebzeiten und werden alle zehn Jahre 
neu gewährt. 

Außerdem steht Ehegatten und Kindern noch ein Versorgungsfreibetrag nach § 17 ErbStG zu. 
Dieser liegt bei Ehegatten bei 256.000 Euro und bei Kindern, nach Alter gestaffelt, zwischen 
10.300 Euro und 52.000 Euro.

Versicherungsteuer
 
Unterliegen Ihre Beiträge zu DURCHBLICK der Versicherungsteuer?

Beiträge zu Rentenversicherungen auf den Todes- und/oder Erlebensfall unterliegen nicht der 
Versicherungsteuer.

Meldepflichten für Versicherungsunternehmen

Versicherungsunternehmen müssen bestimmte Vorgänge den Finanzämtern melden. Dazu gehören:
• Auszahlungen von Versicherungsleistungen an andere als den Versicherungsnehmer
• Vorauszahlungen
• Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft
• Auszahlungen von über Lebensversicherungen finanzierten Darlehen
• Abtretungen an ausländische Kreditinstitute

Wichtiger Hinweis zum Kirchensteuerabzug

Versicherungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, auf steuerpflichtige Kapitalerträge zusätzlich 
zur Abgeltungsteuer auch Kirchensteuer einzubehalten und weiterzuleiten. 

Dafür wird vor einer Auszahlung von steuerpflichtigen Kapitalerträgen die Religionszugehörigkeit 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abgefragt.

Sie können der Übermittlung der Religionszugehörigkeit auch gegenüber dem Bundeszentralamt für 
Steuern schriftlich widersprechen. Unter https://www.formulare-bfinv.de, finden Sie das Formular 
“Erklärung zum Sperrvermerk § 51 EstG”. Die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung muss recht-
zeitig beim Bundeszentralamt für Steuern eingereicht werden.

Rechtzeitig heißt: spätestens zwei Monate vor der Pflichtabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern. 
In der Praxis muss der Widerspruch also vor der Vertragskündigung abgeschickt werden.

Das Bundeszentralamt für Steuern informiert das zuständige Finanzamt über diese Sperre. Danach 
fordert das Finanzamt Sie auf, Angaben zur Abgeltungssteuer zu machen. Die Kirchensteuer wird 
anschließend vom Finanzamt erhoben. 
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Die Sperre gilt auch für zukünftige Auszahlungen, wenn Sie diese nicht widerrufen.

Wenn Sie dem BZSt gegenüber nicht schriftlich der Übermittlung Ihrer Religionszugehörigkeit wi-
dersprochen haben, werden uns die erforderlichen Informationen erteilt. Wir führen dann auch die 
Kirchensteuer an die zuständige Stelle ab.

Die Abfrage beim BZSt kann zu Verzögerungen bei einer Auszahlung führen. Ein Widerspruch hierzu 
uns gegenüber ist nicht möglich. 

Gehören Sie keiner Kirchensteuer erhebenden Religionsgemeinschaft an, erhalten wir diese 
Information nach unserer Abfrage. Dann ziehen wir keine Kirchensteuer ein.

Änderungen der Kirchenmitgliedschaft können vom BZSt frühestens nach zwei Monaten
berücksichtigt werden.
 
Ein Kirchensteuerabzug erfolgt nicht, wenn die Kapitalerträge aus Betriebsvermögen stammen.

Nähere Informationen erhalten Sie beim Bundeszentralamt für Steuern, An der Küppe 1, 53225 Bonn 
oder im Internet unter www.bzst.de oder telefonisch unter 0228 406-1240.

Wichtiger Hinweis
 
Die vorstehenden Angaben über steuerliche Aspekte entsprechen dem derzeitigen Stand der 
Steuergesetzgebung und Rechtsprechung. Die Angaben erfolgen mit aller Sorgfalt, aber ohne 
Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt oder Ihren Steuerberater.
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Informationen zu unserer Fondsauswahl bei DURCHBLICK
Hier finden Sie Informationen zu unseren Fonds. Bitte lesen Sie die Informationen, bevor Sie den Antrag stellen.

Fondsauswahl

Fondsauswahl nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

Fondsart: ETF / Fondskategorie: Aktienfonds

Anlageschwerpunkt Referenzindex Fonds-
nummer

Fondsname ISIN Risiko-
klasse

Deutschland DAX 309 Xtrackers DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 5

Europa EURO STOXX 310 Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C LU0380865021 5

USA S&P 500 313 Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C IE000Z9SJA06 5

Industrieländer MSCI Total Return 
Net World 311 Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged IE000ONQ3X90 4

Schwellenländer MSCI Total Return 
Net Emerging Markets 312 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C IE00BTJRMP35 4

Asien/Pazifi k MSCI Pacifi c ex Japan 204 iShares Core MSCI Pacifi c ex-Japan IE00B52MJY50 4

Global FTSE All-World 225 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF IE00BK5BQT80 4

Technologie NASDAQ 100 314 Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C IE00BMFKG444 5

Fondsart: ETF / Fondskategorie: Aktienfonds

Anlageschwerpunkt Referenzindex Fonds-
nummer

Fondsname ISIN Risiko-
klasse

Industrieländer MSCI World SRI 
Filtered PAB 308 Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero 

Ambition PAB UCITS ETF IE000Y77LGG9 4

Schwellenländer MSCI Emerging Markets 
SRI Filtered PAB 216 Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI LU1861138961 4

Künstliche Intelligenz
Nasdaq Yewno Artifi cial 
Intelligence/Big Data 
Total Net Return

315 Xtrackers Artifi cial Intelligence & Big Data 
UCITS ETF 1C IE00BGV5VN51 5

Gesundheit
MSCI ACWI IMI Geno-
mic Innovation Select 
ESG Screened 100

316 Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation 
UCITS ETF 1C IE000KD0BZ68 5

Wasser
MSCI ACWI IMI SDG 
6 Clean Water/
Sanitation Select

317 Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & 
Sanitation UCITS ETF 1C IE0007WJ6B10 4

Erneuerbare Energien
MSCI ACWI IMI SDG 
7 Affordable/Clean 
Energy Select

318 Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and 
Clean Energy UCITS ETF 1C IE000JZYIUN0 4

Nähere Informationen zu unseren Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter 
https://dortmunder.tools.factsheetslive.com.

Hinweis zur Risikoklasseneinstufung

Geringes Risiko  Hohes Risiko

Potentiell geringerer Ertrag  Potentiell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7

Die Risikoklasseneinstufung beruht auf historischen Daten und wird gemäß europäischen Vorschriften berechnet. Eine Vorhersage künftiger 
Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung eines Fonds kann sich künftig ändern und trifft keinerlei Aussagen über die künftige 
Kursentwicklung des Fonds. Sie bietet keinen Schutz gegen mögliche Kursverluste oder entgangene Gewinne. Sie dient lediglich als Orientie-
rungshilfe und ersetzt weder eine umfassende Risikoanalyse noch berücksichtigt sie die individuelle Risikobereitschaft des Anlegers.
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